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Andrew Weber zeichnet ein düsteres Bild für die Printmedien. 
Corona-bedingt werden seiner Meinung nach viele Zeitungen in 
nächster Zeit sterben. Seine Prognose finden Sie ab Seite 20.

Doch es gibt auch Hoffnung: Walther Bruckschen, Existenz-
gründerberater von DPV und bdfj, sieht in den kommenden Mega
trends viele neue Betätigungsfelder für Journalisten, die sich in die-
sen Zeiten um ihre berufliche Zukunft sorgen. Seine Tipps finden 
Sie ab Seite 26.

Auch darüber hinaus gibt es wieder viele interessante Tipps 
und Tricks, wie zum Beispiel unsere Steuertipps (Seite 24 ff), unsere 
Rechtstipps (Seite 22 ff) oder den Fotoworkshop mit Doc Baumann 
(Seite 30 ff). Und dass Sie künftig auch Apple Pay mit Ihrer PressCre-
ditCard nutzen können (Seite 38).

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre –  
und bleiben Sie gesund!

Ihre Redaktion des Journalistenblatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
noch immer ist die Corona-Situation vorherrschendes Thema. Nicht 
nur in den Medien, sondern auch in unserem Leben. Befürchtun-
gen zufolge kommt eine zweite Welle auf uns zu. Kein Wunder, dass 
das leidige Thema auch in dieser Ausgabe einen wichtigen Stellen-
wert einnimmt.

Albrecht Ude beispielsweise hat sich die Situation von Heimarbeit 
und Heimunterricht im Schulbereich angesehen. Seinen Bericht 
über die „Zwangsdigitalisierung“ finden Sie ab Seite 4.

Auch das zweite Thema hat, wie nicht anders zu erwarten, Aus-
wirkungen der Corona-Krise zum Schwerpunkt. Diesmal allerdings 
mit dem Blick auf die Informationspolitik der Regierung gerichtet. 
Offenbar gibt es in den Schubladen der verschiedenen Behörden 
zahlreiche Papiere, die zwar die Öffentlichkeit betreffen, aber mög-
lichst nicht an sie gelangen sollten. Aber Dank Whistleblowern es 
doch geschafft haben. Darüber berichtet Annegret Falter ab Seite 8.

DPV und bdfj setzen sich seit je her für die Pressefreiheit ein. 
Darum ist es uns auch immer ein großes Bedürfnis und eine große 
Freude gleichermaßen, Ihnen die „Fotos für die Pressefreiheit 2020“ 
vorzustellen. Ab Seite 11 finden Sie die von der Organisation Repor-
ter ohne Grenzen zusammengestellten Bilder.
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D eutsche Verwaltung! Am 17. 
April empörte sich eine Berli-
ner Lehrerin auf Twitter: „Mal 

als Lehrerin: Vorgaben vom Senat für #Video-
konferenzen: deshalb läuft es in D so grottig 
mit #Digitalisierung + #homeschooling. Die 
paar Lehrer*innen, die sich VK zutrauen, lassen 
es jetzt bleiben.“ [1]

Sie garnierte ihren Ausbruch mit dem 
Foto einer ausgedruckten „Checkliste für 
Videokonferenzen“ der regionalen Daten-
schutzbeauftragten der Berliner Schulen. [2]

Ein anderer Twitterer stimmte zwei 
Tage später ein: „Dieses Schreiben, das an 
Berliner Lehrer ging, ist ein Skandal. Ja, auch 
Ämter müssen sich erst einstellen auf die Lage, 
aber so einen „Cover your ass“-Brief finde ich 
nicht akzeptabel.“ [3] Auch hier ein anderes 
Foto desselben Schreibens. [4] Weiter kri-

tisiert er: „Naja, die Schulverwaltung ist aber 
kein Berater der Lehrer. Sie soll eine klare An-
sage machen, welches Tool zu verwenden 
ist, die Lizenzen dafür kaufen und die Verant-
wortung übernehmen. Dieses Schreiben dient 
nicht dem Datenschutz, sondern der Absiche-
rung der Behörde.“

Was steht drin in dem so gescholtenen 
Schreiben? Unter „Auswahl des Anbieters“ 
heißt es unter anderem:
	�� der Dienstleister hat Sitz und Rechen-

zentrum in der EU;
	�� der Dienstleister garantiert Datensi-

cherheit;
	� der Dienstleister hat datenschutzfreund-

liche Voreinstellungen: Schüler können 
ohne individuelle Konten teilnehmen; 
Gespräche werden nicht automatisch 
gespeichert; technische Daten (Browser, 

IP-Adresse, Betriebssystem, Standort…) 
können anonymisiert gespeichert und 
nach 48 Stunden gelöscht werden.

Und in den „Hinweisen zur Umsetzung“:
	� „Fragen Sie den Anbieter nach einem 

Vertrag zur Auftragsverarbeitung“,
	� „Das Verfahren ist mit seinen Eckdaten 

gemäß DSGVO zu dokumentieren“;
	� Teilnehmer sollen auf „umsichtige Nut-

zung“ hingewiesen werden;
	� Schüler und deren Eltern müssen Ein-

willigungen abgeben.

Wohlvermerkt: keiner dieser Punkte ist 
falsch oder unsinnig, im Gegenteil. Aber 
es ist starker Tobak, dass offensichtlich je-
der Lehrer all diese Punkte, die detailliertes 
Fachwissen technischer und juristischer Art 

 Cover your ass 
Homeoffice und Heimunterricht – die wenigsten Bundesbürger hatten vor Corona Ahnung 
davon, wie das sicher funktioniert. Die meisten Kultusministerien aber leider auch nicht. 
Dabei ist das Missbrauchspotenzial enorm, und die Risiken für die Privatsphäre sind hoch. 
Guter Rat kommt von der engagierten Zivilgesellschaft.
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schwer zu kriegen. Und das, obwohl viele 
Geräte wie Notebooks, Tablets und Smart-
phones schon ab Werk mit Kameras ausge-
stattet sind.

Die Nutzung von Videokonferenzen 
boomt. Seit die Leute zu Hause sitzen, ist 
der Bedarf danach exponentiell angestie-
gen – der nach Telefonkonferenzen ebenso. 
Firmen und Behörden brauchen sie ebenso 
wie Schulen. Auch die meisten Medien set-
zen sie ein: Journalisten sprechen gern von 
der „Schalte“. Genutzt werden sie auch im 
privaten Bereich: Großeltern, Eltern und 
Kinder kommen so zusammen. Manche 
Nutzung ist gar keine „Konferenz“ im ei-
gentlichen Sinn: So gibt es Yogastunden, 
Karateübungen und japanische Teezere-
monien via Netz.

Voraussetzung für die Videoschal-
ten sind ausreichend ausgerüstete Com-
puter (neben Kamera und Mikrophon 
braucht es auch genügend Arbeitsspei-
cher), eine ausreichend starke Bandbreite 
der Internetanbindung und eben ein Kon-
ferenzprogramm. Falls die Kommunikation 
abgesichert sein muss, braucht es auch so-
genannte Virtual Private Networks (VPN) 
und entsprechende Server, die ausreichend 
viele Verbindungen („VPN-Tunnel“) gleich-
zeitig anbieten können.

An all dem hapert es. Schulen stellen 
fest, dass es eben nicht in allen Familien ei-
nen Computer gibt. Oder vielleicht doch, 
aber den braucht dann tagsüber ein Eltern-
teil fürs Homeoffice.

Viele Regionen Deutschlands sind nicht 
mit starken Leitungen ans Internet ange-
bunden, weil die Wirtschaft beim Netzaus-
bau die lukrativen Regionen bevorzugte 
und die Politik hier viel zu wenig regulie-
rend eingriff. Der Mythos, dass der Markt al-
les regele, zeigt jetzt seine hämische Fratze. 
Wer schon gestern benachteiligt war, ist es 
heute noch mehr.

Und die meisten VPN-Server sind aus-
gelegt auf Kapazitäten vor der Pandemie. 
Einige Universitäten haben ihren Studen-
ten die VPN-Nutzung gesperrt, um die ei-
genen Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice 
arbeiten müssen, versorgen zu können. Für 
die Studenten heißt das, dass Datenbanken 
und Bibliotheken jetzt online unerreichbar 
sind.

Die digitale Infrastruktur in Deutsch-
land ist mangelhaft. Sie auf ein zeitgemä-
ßes Niveau anzuheben, muss ein wichtiges 
Projekt von Staat und Gesellschaft werden.

Firmen, die jetzt Lösungen für Video-
konferenzen parat haben, können sich über 

voraussetzen, selbst abarbeiten soll. Zumal 
nach den Kriterien dieser Liste die bekann-
ten kommerziellen Anbieter wie Microsoft 
oder Zoom ausscheiden.

Von einer funktionierenden Verwal-
tung hätte man erwartet, dass sie mittels 
dieser Kriterien auswählt, welche Systeme 
und Anbieter verwendet werden können 
und wie diese gegebenenfalls konfiguriert 
werden müssen. Das wäre eine echte Hilfe 
für die Berliner Lehrer gewesen. Kommt 
noch dazu, dass einige (gute) Lösungen 
nur funktionieren, wenn man sie auf ei-
nem Server installiert, am besten auf ei-
nem eigenen. Welcher Lehrer, ja, welche 
Schule betreibt und administriert denn ei-
gene Server? Stattdessen atmet dies Schrei-
ben den Geist, sich juristisch ins Trockene 
zu bringen, oder, wie es auf Twitter etwas 
derber hieß: „Cover your ass“.

Wie unter der Lupe zeigt dieser Vor-
fall die Probleme der Digitalisierung dieses 
Landes im Allgemeinen und die von Video-
konferenzen im Speziellen.

Andere Bundesländer verhalten sich hilf-
reicher. In Baden-Württemberg etwa hat das 
Kultusministerium nach Beratung mit dem 
Landesdatenschutzbeauftragten allen Leh-
rern den Sofortnachrichten-Dienst „Threema 
Work“ kostenlos für den Unterricht bereit-
gestellt. Im Gegensatz zu anderen Mes-
senger-Diensten ist diese Lösung daten-
schutzkonform, so ein Bericht von Christiane 
Schulzki-Haddouti auf heise online. [5]

Man stelle sich nur einmal kurz vor, die 
Corona-Pandemie und der dadurch verur-
sachte „Lockdown“ hätten dieses Land in 
den achtziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts getroffen – ohne Internet (die Top-Le-
vel-Domain „.de“ gibt es seit 1986). Die mo-
dernsten Medien wären das Telefax, die 
Mobiltelefonie ist gerade im Entstehen, die 
Löcher in deren Netzen lassen Schweizer 
Käse vor Neid gelb werden, die wenigen 
Computer sind aus heutiger Sicht unvor-
stellbar schwachbrüstig und nicht vernetzt.

Das Problem ist, dass Teile der Verwal-
tung (und auch der Wirtschaft) zumindest 
mental immer noch auf genau diesem Ni-
veau sind. „Wir sind technisch kurz hinter 
der Karteikarte“ schrieben Robert Kiesel 
und Susanne Vieth-Entus über die Berliner 
Verwaltung im Tagesspiegel [6].

Nach einer Recherche von Daniel Lau-
fer auf netzpolitik.org übermitteln die deut-
schen Gesundheitsämter ihre Meldungen 
über die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen 
teilweise händisch per Fax ans Robert Koch 
Institut [7].

Immerhin: Berittene Boten scheint es 
nicht mehr zu geben.

Ungebetener  
Digitalisierungsschubs

Man kann es auch so sagen, dass das Corona-
virus die Welt in eine Zwangsdigitalisierung 
geschubst hat, so wie Schurken eben kleine 
Kinder in den Dreck stoßen. Das geschah, 
Land für Land, mit der Verhängung von Aus-
gangs- oder Kontaktsperren, der Schließung 
von Betrieben und Schulen buchstäblich 

von einem Tag auf den anderen. Die Not zu 
virtualisieren, was immer geht, war groß, die 
Neigung, unbesehen jede Lösung einzuset-
zen, solange sie – und sei es nur halbwegs – 
funktioniert, war ebenso groß. An IT-Sicher-
heit und Datenschutz wurde zunächst nicht 
wirklich gedacht.

Manchmal, wie etwa im Falle der „Co-
rona-App“, haben einige beteiligte Parteien 
versucht, ihr eigenes Süppchen zu kochen; 
sie wollten das Primat des Funktionierens 
bewusst nutzen, um den Datenschutz 
zu schwächen. Was als Suche nach einer 
schnellen Lösung verkauft wurde, führte 
so in Wirklichkeit zu einer Verlängerung der 
Entwicklung.

Aber auch das oben beschriebene Ver-
halten der Berliner Datenschützer wird 
wahrscheinlich nicht zu einer Beschleuni-
gung von digitalem Schulunterricht in der 
Hauptstadt führen.

Wichtig ist: Funktionalität, IT-Sicherheit 
und Datenschutz müssen gleichzeitig und 
gleichermaßen beachtet werden, ohne 
dass dabei das eine gegen das andere aus-
gespielt wird.

Ebenso, wie es auf gesamtstaatlicher 
Ebene darum geht, das Zurückdrängen 
der Virusinfektionen, das Funktionieren der 
Wirtschaft und die Achtung der Grund-
rechte gleichzeitig im Blick zu haben. Leicht 
ist das nicht.

Videokonferenzen boomen
Was im allgemeinen Leben die Mund-
schutzmasken sind, das sind im Technikbe-
reich derzeit Kameras für Computer – sehr 

 Datenschutz ist enorm  
 wichtig, denn das Missbrauchs- 
 potenzial einer Videokonferenz  
 ist sehr hoch. 
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rasant steigende Nutzungszahlen (und ge-
gebenenfalls ähnliche Entwicklungen der 
Aktienkurse) freuen. Wenig überraschend 
ist der Sitz der meisten dieser Firmen in den 
USA. Chinesische und russische Anbieter 
spielen hierzulande keine Rolle, relevante 
europäische Firmen in diesem Feld gibt es 
nicht. Ähnlich wie bei Plattformen, Such-
maschinen und sozialen Netzen klafft in Eu-
ropa eine Leerstelle.

Allerdings gibt es einige Open-Source-
Lösungen, die vielversprechend sind.

So suchen die einen händeringend 
nach jedem Strohhalm, um sich über Was-
ser zu halten [Funktionalität], während an-
dere Regeln (vor)schreiben, die weltfremd 
sind [Datenschutz].

Enorm hohes Missbrauchspotenzial
Dabei ist der Datenschutz enorm wich-
tig, denn das Missbrauchspotenzial einer 
Videokonferenz ist sehr hoch. Ausdrück-
lich nicht gemeint sind die Angriffe, die 
bisher in der Presse beschrieben wurden: 
etwa das Mitlauschen in fremden Konfe-
renzen („Lurken“ im Netzjargon), das Auf-
zeichnen oder Mitschreiben, nicht einmal 
das „Zoom-Bombing“, bei dem sich Un-
beteiligte in Konferenzen zuschalten und 
dort Hassbotschaften oder Pornos platzie-
ren. Das sind Belästigungen und Störungen, 
aber keine Gefährdungen.

Das wirkliche Gefahrenpotenzial liegt 
bei elektronischer Überwachung stets mehr 
bei den Metadaten als bei den Inhalten.

Selbstverständlich gibt es Besprechun-
gen, deren Inhalte geschützt werden müs-
sen, weil sie geheim sind. Konferenzen von 
Regierungen, Behörden, der Wirtschaft 
etwa, ebenso Redaktionskonferenzen von 
Medien und virtuelle Treffen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen. Sie müssen be-
sonders abgesichert werden, was je nach 
Anbieter der verwendeten Software unter-
schiedlich schwer bis unmöglich ist.

Zum Beispiel ist beim Norddeutschen 
Rundfunk (NDR) die Nutzung der derzeit be-
liebten Software „Zoom“ per Dienstanwei-
sung verboten. Begründet wurde das mit 
Verweis auf die vielen bekannt geworde-
nen Sicherheitslücken des Programms und 
auch damit, dass gehackte Login-Daten für 
Zoom-Accounts im Netz auftauchten.

Aber digitaler Schulunterricht, Hoch-
schulseminare oder virtuelle Nachbar-
schaftstreffen sind in dieser Hinsicht un-
bedenklich. Sehr wohl betroffen sind aber 
auch sie vom Sammeln der Metadaten, und 
das Missbrauchspotenzial ist enorm hoch.

Bei jeder Videokonferenz entstehen 
Unmengen an personalisierten Videos, die 
mit Namen, IP-Adressen und weiteren tech-
nischen Daten verknüpft sind. Ebenso ent-
stehen Sprachaufnahmen und selbstver-
ständlich auch Kontaktnetze.

Gerade die Videodaten können 
schnell zu einem Problem werden. Sie wä-
ren bestes Rohmaterial für die Produktion 
von „Deep Fakes“, also gefälschten Videos. 
Ebenso bilden sie (neben den bereits vor-
handenen Daten im World Wide Web und 
in den sozialen Netzen) einen neuen Fun-
dus für „Facial Recognition“ (automatisierte 
Gesichtserkennung), die sich gerade zu ei-
nem digitalen Flächenbrand entwickelt.

„Facial Recognition“ wird zur Gefahr, 
und das nicht nur in autoritären Staaten, 
sondern für offene Gesellschaften in De-
mokratien. Zum einen durch die immer 
weitere Verbreitung privater und staatlicher 
Videoüberwachung, zweitens durch die 
immer bessere Technik der Gesichtserken-
nung und drittens durch die Erschließung 
neuer Bildquellen.

Erst im Februar wiesen Presseberichte 
auf die zweifelhaften Praktiken der US-ame-
rikanischen Firma Clearview hin, die Ermitt-
lern die Recherche in ihrer Gesichtsdaten-
bank anbot. Die Bilder stammten aus dem 

„Scraping“ (zu Deutsch „Auskratzen“) sozi-
aler Netze wie Twitter, Facebook, Youtube 
und anderen. Die Ermittler äußerten sich 
begeistert über die Qualität der Recher-
chen. Nun sind Ermittler qua Beruf keine 
Bürgerrechtler. Letztere, etwa die European 
Digital Rights Initiative (EdRI) oder Privacy 
International, begleiten das Thema seit län-
gerem kritisch.

Durch die stark anwachsende Nutzung 
von Videokonferenzen könnte jetzt ein 
neuer Datenpool entstehen. Noch gibt es 
keine Hinweise dafür, aber die eiserne Re-
gel der Überwachung lautet: Was an Über-
wachungsmaßnahmen technisch möglich 
und finanzierbar ist, das geschieht auch.

Für die entstehenden Datenpools an 
Sprachdateien und Kontaktnetzen gilt das 
gleichermaßen. Konkrete Hinweise gibt es 
nicht, aber das Potenzial ist da.

Umso misslicher, dass die kommerziel-
len Anbieter solcher Systeme meist in den 
USA residieren. Edward Snowden, der 2013 
die weltweite Cyberüberwachung der NSA 
enthüllte, warnt schon lange, Firmen mit 
physischer Beziehung (Firmensitz oder Ser-
verstandort) zu den USA zu meiden. Und 
europäische Datenschützer fordern im-
mer wieder, Anbieter müssten Firmensitz 
und Serverstandort in der EU haben, da-
mit Daten nach der DSGVO geschützt wer-
den. Nur sind die eben rar, was erneut eine 
Schwäche Europas offenbart. Die digitale 
Abhängigkeit von den USA ist zu groß und 
zu blauäugig.

Kann man Videokonferenzsoftware 
überhaupt nutzen?

Kann man vor diesem düsteren Hinter-
grund von möglicher Überwachung und 
Datenmissbrauch überhaupt Videokonfe-
renzen durchführen? Ja, das ist durchaus 
möglich, aber eben nicht mit jedem am 
Markt angebotenen System.

Das Vertrackte ist allerdings, dass die 
entscheidenden Unterschiede nicht zu se-
hen sind – eine Videokonferenz sieht halt 
aus wie eine Videokonferenz, das eine Sys-
tem kann dies besser, das andere jenes. An-
gaben von Herstellern sollte man sowieso 
stets misstrauen.

Die entscheidenden Fragen sind:
1. 	 Wo ist der Sitz des Anbieters?
2. 	 Wo stehen die genutzten Server?
�3. 	� Wird die Kommunikation Ende-zu-Ende 

verschlüsselt?

Aus diesem Blickwinkel sind die Open-
Source-Lösungen im Vorteil, wenn man sie 
auf einem eigenen Server betreiben kann, 
denn dann bleibt man auch selbst Herr der 
Daten.

Hilfe finden, richtig entscheiden
Verschiedene Seiten haben sich mittler-
weile zum Thema Videokonferenzen ge-
äußert, zunehmend werden auch Testbe-
richte veröffentlicht. Deren Schwerpunkt 
liegt jedoch meist auf dem Funktionsspekt-
rum der Angebote.

Übersichten über Videoschalten gibt es 
viele, hier drei als Beispiel.

Die beste (mir bekannte) ist die „Com-
parison of web conferencing software“ aus 
der englischsprachigen Wikipedia. Hier sind 
die meisten Angebote aufgelistet und nach 
umfangreichen relevanten Kriterien bewer-
tet. [8] Die Liste der deutschsprachigen Wi-
kipedia ist deutlich weniger aussagekräftig.

 Man kann sagen, dass das  
 Coronavirus die Welt in  
 eine Zwangsdigitalisierung  
 geschubst hat. 
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Vom Zentrum für Informationsdienste 
und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU 
Dresden stammt eine (kurze) „Übersicht 
über Videokonferenzdienste“. Sie beruht 
auf eigenen Tests, also Praxiserfahrung. [9]

Recht umfangreich ist auch der „Video-
conferencing Guide“, er vergleicht aber nur 
die Funktionalität der Angebote, weder Si-
cherheits- noch Datenschutzfragen. [10]

Nützliche technische Einschätzungen 
gibt es zum Beispiel vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
Gut verständlich und sehr empfehlenswert 
ist die Anleitung vom BSI für Bürger: „Trotz 
Corona die Enkel sehen – Videotelefonie 
leicht gemacht“ [11]. Ebenso zu empfehlen, 
aber eher für Fachleute geeignet, ist das 
vom BSI herausgegebene „Kompendium 
Videokonferenzsysteme (KoViKo)“ [12]. Die 
aktuelle Version 1.0.1 reflektiert den Stand 
der Technik bis April 2020 und stellt diesen 
auf 173 Seiten dar. Konkrete Empfehlungen 
für einzelne Programme werden darin nicht 
gemacht.

Auch Datenschützer äußern sich aus ih-
rer Perspektive zu dem Thema. Lesenswert 
ist eine siebenseitige Broschüre des unab-
hängigen Landeszentrums für Datenschutz 

Schleswig-Holsteins: „Datenschutz: Plötz-
lich Videokonferenzen – und nun?“ [13]

Und vom Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
gibt es eine Liste mit „Leitfragen zur Beur-
teilung von Angeboten“. [14]

In beiden Texten gibt es zwar sinnvolle 
Kriterien, jedoch keine konkreten Empfeh-
lungen für Software. Die kommen allerdings 
aus der engagierten Zivilgesellschaft, zum 
Beispiel vom Bielefelder Datenschutzverein 
DigitalCourage. Die Spezialisten haben ihre 
Empfehlungen unter dem Titel „Videokon-
ferenzen müssen keine Datenschleudern 
sein“ veröffentlicht [15]. Schon die Über-
schrift macht klar, dass die kommerziellen 
Angebote gar nicht erst getestet wurden – 
nur freie Software wurde untersucht. Nach 
mehrfachen Tests spricht DigitalCourage 

für drei Programme „eine klare Empfehlung 
aus“. Das sind „Jitsi Meet“ [16], „BigBlueBut-
ton“ [17] und „Nextcloud Talk“ [18]. Alle drei 
werden kurz vorgestellt, auf Vorteile und 
auch auf Nachteile wird hingewiesen.

Fazit: Es ist möglich, Videokonferenzen zu 
organisieren, die funktionieren, die sicher 
sind und die die Privatsphäre nicht rampo-
nieren. Die Technik ist da. Was es braucht, 
ist der Wille, sie sinnvoll zu nutzen.�

Fußnoten
[1] 	� https://twitter.com/LauraKroschewsk/

status/1251180667691565058
[2] 	� https://pbs.twimg.com/media/EV0WLS0Ws

AM3Ig6?format=jpg&name=large
[3] 	� https://twitter.com/pavel/status/ 

1251792163991695360
[4] 	� https://twitter.com/pavel/status/ 

1251792163991695360/photo/1
[5] 	� https://www.heise.de/newsticker/meldung/

Schulsoftware-Threema-ja-Zoom-und-Mi-
crosoft-Office-365-eher-nicht-4711961.html

[6] 	� https://www.tagesspiegel.de/berlin/ 
berliner-verwaltung-mangelhaft-
digitalisiert-wir-sind-technisch-kurz-hinter-
der-karteikarte/25717260.html

[7] 	� https://netzpolitik.org/2020/
gesundheitsaemter-in-der-coronakrise-ein-
unvollstaendiges-bild/

[8] 	� https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_
of_web_conferencing_software

[9] 	� https://tu-dresden.de/zih/dienste/
videokonferenz

[10] 	�https://videoconferencing.guide/
[11] 	�https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/

DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/
videotelefonie-einfach-erklaert.html;jsess
ionid=B208AC8B7FFFDA558FE32B785FE8
36C3.2_cid369?nn=6598006

[12] 	�https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/
Themen/Kompendium- 
Videokonferenzsysteme.pdf

[13] 	�https://www.datenschutzzent-
rum.de/uploads/it/ULD-Ploetzlich-
Videokonferenzen.pdf

[14] 	�https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/ 
Datenschutz-Corona/Kommunikation/
Inhalt/Beurteilung_Angebote_ 
Messenger.html

[15] 	�https://digitalcourage.de/digitale-
selbstverteidigung/videokonferenzen-
muessen-keine-datenschleudern-sein

[16] 	�https://jitsi.org/jitsi-meet
[17] 	�https://bigbluebutton.org/

[18] 	�https://nextcloud.com/de/talk/

Albrecht Ude  ist Journalist, Researcher 
und Recherche-Trainer. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind Recherchemöglich-
keiten im Internet, Kommunikations- 
sicherheit und Datenschutz. Fortbil-
dungen zu diesen Themen bietet er auch 
online an. www.ude.de
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 Durch die stark anwachsende  
 Nutzung von Video-  
 konferenzen könnte jetzt ein  
 neuer Datenpool entstehen. 
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I n einem anderen „Strategiepapier“ 
des Innenministeriums heißt es 
laut Tagesspiegel zu den „Chancen 

der Krise“: Die in den vergangenen Jahren 
entstandene „Aversion gegen den Staat 
ist bereits jetzt auf dem Rückzug“. Wenn 
sich das BMI da mal nicht täuscht. Das 
mag am 11. April 2020 noch so ausgese-
hen haben. Einen Monat später demonst-
riert „die Bevölkerung“, die nicht alles wis-
sen muss, gegen die staatlichen Auflagen 
zur Bekämpfung der Sars-CoV-2-Infektions-
gefahr, verstößt gegen die Vorschriften des 
rasch geänderten Infektionsschutzgesetzes, 
schert sich nicht mehr um das Gebot zum 

„Social Distancing“. Denn so wie Herr Rose-
lieb, der „Unternehmen und Behörden be-
rät“, sich das vorstellt, funktionieren die Bür-
ger nicht mehr. 

Vielmehr ist es nach dem Zweiten Welt-
krieg und vor allem nach 1968 zu einer Aus-
weitung demokratischer Ansprüche in al-
len Lebensbereichen gekommen – in den 
Hochschulen, in den Unternehmen, in der 
Familie. Diese Ansprüche richten sich auf 
demokratische Partizipation und Gleich-
heit durch Machtbegrenzung und Kon
trolle. Das setzt zeitnahe, zutreffende und 
umfassende Informationen voraus. Diesen 
Anforderungen sollte die Regierungskom-
munikation genügen, auch und gerade in 
Krisenzeiten.

Gerade dann muss den Bürgern die Si-
cherheit vermittelt werden, dass sie wahr-
heitsgemäß informiert werden. Zweifel da-

ran schaffen den Nährboden für Fake News 
und Verschwörungstheorien. 

Am 8. Mai 2020 hat ein Referent der 
Abteilung Krisenmanagement und Bevöl-
kerungsschutz des Innenministeriums, zu-
ständig für kritische Infrastrukturen, eine 
Streitschrift verschickt, die die Pandemie-
politik der Bundesregierung an den Pran-

ger stellt. Stephan K. wirft der Regierung 
einen unzureichenden und unsachge-
mäßen Abwägungsprozess zwischen den 
verschiedenen Folgen des im März ver-
hängten Lockdowns und mangelnde Plau-
sibilitätskontrolle vor. Die berücksichtig-
ten und erwünschten Gesundheitsfolgen 
für die Bevölkerung einerseits und die un-
erwünschten und vernachlässigten „Kolla-
teralschäden“ stünden in keinem vertretba-
ren Verhältnis zueinander. K. bezeichnet die 
Coronakrise als „Fehlalarm“.

Das ist starker Tobak. Das 83-seitige Pa-
pier ist an die Öffentlichkeit geraten. Der 
Verfasser wurde umgehend „freigestellt“, 
wie es so schön heißt.

Das ist beamtenrechtlich zulässig. Ob 
es auch angemessen ist, bleibt – öffentlich – 

zu diskutieren. Stephan K. hatte sich mit sei-
ner Kritik am Lockdown zuerst intern an 
seine Vorgesetzten gewandt, ohne Gehör 
zu finden. Danach hatte er vergeblich ver-
sucht, zum Minister durchzudringen, war 
aber vom Büroleiter abgewimmelt worden. 
Schon diese Nichteinhaltung des Dienst-
weges war ein Verstoß, der disziplinarische 
Maßnahmen hätte zur Folge haben kön-
nen. Und nun die Information der Öffent-
lichkeit. Das war dem Ministerium zu viel. 

Warum eigentlich? Der Mann hat eine 
Notsituation erkannt, in der er nicht län-
ger wegschauen und schweigen konnte. Er 
wollte anscheinend Aufmerksamkeit erre-
gen. Er hat sich dazu dienstrechtlich unzu-
lässiger Mittel bedient. Er hat damit seine 
berufliche Existenz riskiert. Es geht nicht 
darum, ob er wissenschaftlich und metho-
disch recht hat oder nicht. Er handelt of-
fenbar in gutem Glauben und wird darin 
von einer Reihe anscheinend hochkaräti-
ger Wissenschaftler bestärkt, wie sie sich ja 
auch unter den Kritikern der Pandemie-Po-
litik finden. Diese Wissenschaftler, die er bei 
seiner Analyse zu Rate gezogen hatte, ha-
ben sich nach seiner Suspendierung mit ei-
ner Presseerklärung namentlich hinter ihn 
gestellt. Man kann also nicht sagen, dass K. 
seine Behauptungen wider besseres Wis-
sen oder grob fahrlässig, wie die Juristen sa-
gen, „ins Blaue hinein“ aufgestellt hätte. 

Der Mann ist ein Whistleblower, ob ei-
nem seine Überzeugung nun passt oder 
nicht. Hätte sich das Ministerium intern 

Von Annegret Falter

„Die Bevölkerung muss nicht alles wissen“, titelt der Berliner Tagesspiegel am 11. April 2020. Der Leiter des Instituts 
für Krisenforschung in Kiel, Frank Roselieb, erklärt auf Seite 2, was man „den Deutschen lieber vorenthalten“ solle. 
Und als der Tagesspiegel nachlegt, dass kürzlich ein Papier durch die Presse gegangen wäre, das „unter anderem ein 
ziemlich apokalyptisches Szenario beschrieb“ und „nicht für die Öffentlichkeit gedacht“ gewesen sei, raunt er:  

„Ich war ganz froh, dass nur dieses Papier nach draußen gedrungen ist – da gibt es in den Behörden noch deutlich 
düsterere Szenarien.“ So schafft man jedenfalls kein Vertrauen in die Krisenkommunikation der Regierung.

Whistleblower? 
 Unerwünscht! 

 „Die Bevölkerung muss  
 nicht alles wissen“, titelt  
 der Berliner Tagesspiegel  
 am 11. April 2020. 
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Für die gibt es aber keine empirischen Be-
lege. Im Gegenteil. Alle Untersuchungen 
zeigen, dass die meisten späteren Whist-
leblower sich in bester Absicht mit Hin-
weisen zuerst innerhalb der eigenen Or-
ganisation zu Wort gemeldet haben. Diese 
ursprüngliche Einsatzbereitschaft wandelt 
sich nur allmählich in Angst und, je nach-
dem, Verzweiflung und dann vielleicht in 
Wut angesichts der stark empfundenen 
Machtlosigkeit eines vereinzelten Arbeit-
nehmers. 

Inzwischen hat sich aufgrund einer Eu-
ropäischen Richtlinie das Blatt ein Stück-
weit zugunsten des Whistleblowing ge-
wandelt. Am 16. Dezember 2019 wurde die 
Richtlinie zum Schutz von Personen, die Ver-
stöße gegen das Unionsrecht melden – EU 
2019/1937 (Whistleblowerschutz-Richtlinie) 
verabschiedet, die bis Ende 2021 von den 
Mitgliedsstaaten in nationales Recht um-
gesetzt werden muss. Die Richtlinie tut ei-
nen Schritt in die richtige Richtung, indem 
sie einen weitgehenden Schutz von Whist-
leblowern vor Repressalien festschreibt. 
Aber wie effektiv der Whistleblower-Schutz 
in Deutschland tatsächlich sein wird, hängt 
vor allem von der anstehenden Umsetzung 
in deutsches Recht ab. Die Europäische 
Union kann nur das regeln, wozu sie über-
haupt die Kompetenz hat. In vielen Rechts-
bereichen hat sie die nicht – etwa im allge-
meinen Strafrecht. 

Die Konsequenz muss also ein einheit-
liches, umfassendes deutsches Whistle

mit seiner Analyse auseinandergesetzt, 
müsste es das jetzt nicht öffentlich tun. 
Vieles an dem Vorgang ist charakteristisch 
für die Situation von Whistleblowern in 
Deutschland. 

Ein Whistleblower ist eine Person, die 
im beruflichen Zusammenhang Insider-
kenntnisse über Rechtsbrüche, Missstände 
oder Gefahren erlangt hat und diese auf-
deckt. Das kann „intern“ gegenüber dem 
Vorgesetzten oder auf dafür vorgesehe-
nen Hinweisgeberkanälen geschehen, „ex-
tern“ gegenüber den Strafverfolgungs-
behörden oder öffentlich gegenüber den 
Medien. Alle diese Wege bergen ein hohes 
Risiko, denn Whistleblower sind in Deutsch-
land völlig unzureichend geschützt. Es gibt 
eine Handvoll versprengter Schutzgesetze, 
darunter die Generalklausel eines „Maßre-
gelungsverbots“ im Bürgerlichen Gesetz-
buch und einige höchstrichterlicher Urteile. 
Es dominiert Richterrecht, und die Rechts-
unsicherheit ist gewaltig.

Beim „internen“ Whistleblowing inner-
halb seines Unternehmens oder seiner Be-
hörde kommt der Whistleblower noch am 
ehesten mit einem blauen Auge davon, 
er riskiert „nur“ Repressalien wie Verset-
zung und einen Karriereknick oder Mob-
bing und Ausgrenzung von Seiten der Kol-
legen. Schlimmer kommt es schon, wenn 
er sich zu einer Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft entschließt. Das kann ein Kün-
digungsgrund sein, auch wenn das Bun-
desverfassungsgericht schon vor beinahe 
20 Jahren entschieden hat, dass er in der 
Regel das Recht dazu hat. Ganz schlecht 
sieht es aus, wenn einer mit seinem am Ar-
beitsplatz gewonnenen Insiderwissen an 
die Öffentlichkeit geht. Dann schützt ihn 
vielleicht noch die Anonymität, das Recht 
von Journalisten auf Informantenschutz 
und, wenn er Glück hat, öffentlicher Druck 
vor disziplinarischen Maßnahmen oder 
dem Verlust des Arbeitsplatzes. Außerdem 
besteht die Gefahr von Schadensersatzkla-
gen und strafrechtlicher Verfolgung, etwa 
beim Verrat von Geschäftsgeheimnissen. 
(Wobei man wissen muss, dass nach über-
wiegender Meinung unter Juristen auch 
rechtswidrige Handlungen Geschäftsge-
heimnisse sein können.) 

Die Missachtung der Whistleblower 
in Deutschland hat im Wesentlichen zwei 
Gründe: Einerseits den historischen auf-
grund der Erfahrung mit Denunzianten im 
Dritten Reich und später in der DDR. Da-
her stammt das Image oder besser die 
Verwechselung mit „Verrätern“ und „Nest-

beschmutzern“. Andererseits scheint sie 
Ausdruck eines tief verwurzelten Misstrau-
ens der Arbeitgeber gegenüber den „Un-
tergebenen“ zu sein, denen zuallererst 
eine Schädigungsabsicht unterstellt wird. 

Whistleblower-Netzwerk ist ein  
2006 gegründeter überparteilicher und 
gemeinnütziger Verein. Wir wollen den 
rechtlichen Schutz und das gesellschaft-
liche Ansehen von Whistleblowern in 
Deutschland verbessern.

Unsere Arbeitsfelder sind:
 •	� Veränderung rechtlicher und  

politischer Strukturen,
 •	� Beratung von Whistleblowern,
 •	� Beratung von Unternehmen,  

Behörden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen

Öffentlichkeitsarbeit
Wir erstellen Expertisen und halten 
Vorträge zu rechtlichen und politischen 
Fragen, machen Vorschläge für den 
internen Umgang mit Whistleblowing 
und die Einführung von Hinweisgeber-
systemen, unterstützen Whistleblower in 
konkreten Fällen und stellen auf unserer 
Website Informationen rund um das 
Thema Whistleblowing zur Verfügung.

www.whistleblower-net.de
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blower-Schutzgesetz sein. Wenn Beamte 
Korruption außerhalb des Dienstwegs 
melden, sind sie in Deutschland schon seit 
zehn Jahren geschützt. Auch im Finanz-
bereich und bei der Lebensmittelsicher-
heit hat man schon zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass man ohne Insider-Hinweise 
nicht weiterkommt. In anderen gesell-
schaftlichen Bereichen steht dieser Lern-
prozess noch aus. Ein Whistleblower sollte 
aber nicht erst Erkundigungen einholen 
müssen, ob er in diesem oder jenem Be-
reich etwas melden darf oder nicht. Eine 
derartige Rechtsunsicherheit ist nicht zu-
mutbar und wirkt abschreckend. Wichtige 
Hinweise könnten ganz unterbleiben. Das 
aber geschähe auf Kosten des Gemein-
wohls und der berechtigten Interessen der 
Whistleblower. Es läge auch nicht im Inte-
resse der Wirtschaft. Dort hat man schon 
gelernt, dass Whistleblowing ein Unter-
nehmen vor Reputationsverlust, Scha-
densersatzansprüchen und Strafen hätte 
bewahren können, wenn die Arbeitneh-
mer buchstäblich ungestraft Hinweise auf 
Fehlentwicklungen geben könnten.

Ein hervorzuhebender Erfolg der Richt-
linie ist, dass Whistleblower in Zukunft je 

nach ihrer Einschätzung der konkreten Si-
tuation frei entscheiden können, ob sie sich 
zuerst innerhalb ihres Unternehmens zu 
Wort melden oder einen Missstand gleich 
bei einer zuständigen Stelle anzeigen wol-
len. In beiden Fällen sind sie geschützt. Den 
Arbeitgebern in Unternehmen und Behör-
den wird damit der exklusive Erstzugriff 
auf Hinweise ihrer Angestellten und Beam-

ten entzogen und ihr Handlungsspielraum 
nach Erhalt eines Hinweises eingeschränkt. 
Gegen diese Regelung hatten sie sich mit 
Unterstützung der deutschen Regierung 
erbittert zur Wehr gesetzt.

Das öffentliche Whistleblowing ist ge-
mäß der Richtlinie nach wie vor nur unter 
Ausnahmebedingungen als letzte „Flucht 

an die Öffentlichkeit“ zulässig. Darum sind 
auch und gerade Journalisten von der kon-
kreten Ausgestaltung und wünschenswer-
ten Verbesserung des Gesetzes in Deutsch-
land betroffen. Häufig erhalten sie Hinweise 
durch Whistleblower, die ihnen Recherche 
und Berichterstattung überhaupt erst er-
möglichen. Darum sollten sie sich gemein-
sam mit anderen Unterstützern für einen 
möglichst weitgehenden Schutz des öf-
fentlichen Whistleblowing einsetzen. Es 
steht nichts Geringeres auf dem Spiel als 
das Grundrecht auf Meinungsäußerungs-
freiheit und die Qualität des demokrati-
schen Diskurses.

Die muss gerade in Krisenzeiten unter 
Beweis gestellt werden. Es kann nicht da-
rum gehen, ein Whistleblowing, das in gu-
tem Glauben erfolgt, zu unterdrücken. Es 
muss sowohl der Regierung wie auch den 
Medien vielmehr darum gehen, sich damit 
auseinanderzusetzen und falsche Informa-
tionen im Vergleich mit zutreffenden über-
zeugend zu widerlegen.�

Annegret Falter  ist Vorsitzende des 
Whistleblower-Netzwerk e. V.

W
hi

st
le

bl
ow

er
-N

et
zw

er
k 

e.
 V

.

 Wenn Beamte Korruption  
 außerhalb des Dienstwegs  
 melden, sind sie in  
 Deutschland schon seit  
 zehn Jahren geschützt. 
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Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat gerade in der Auslandsberichterstattung die Arbeit von Fotografen  
und Journalisten massiv erschwert. Die Bewegungsfreiheit ist in vielen Ländern stark eingeschränkt, 

Recherchereisen sind fast überall unmöglich geworden. Die meisten Kolleginnen und Kollegen können nur 
noch vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten und auf die Ereignisse blicken.

Fotos für die Pressefreiheit 2020

U mso kostbarer sind die bewegen-
den Bilder, die international tätige 
Fotografinnen und Fotografen für 

den diesjährigen Band ‚Fotos für die Presse-
freiheit‘ zur Verfügung gestellt haben“, sagte 
Gemma Pörzgen, Vorstandsmitglied von Re-
porter ohne Grenzen und Chefredakteurin 
des Bildbandes. „Ihre eindrucksvollen Repor-
tagen bringen uns die Welt in all ihrer Vielfalt, 
aber auch mit aufrüttelnden Fotos aus Kriegs- 
und Krisengebieten in unsere vier Wände.“

Die neue Ausgabe erschien am 3. Mai, dem 
Internationalen Tag der Pressefreiheit, und er-
innert daran, welche Themen Reporter ohne 
Grenzen 2019 maßgeblich beschäftigt haben, 
als von Corona noch nicht die Rede war.

Ein Schwerpunkt des Bandes sind die 
Massenproteste in Hongkong. Der Fotograf 
Lam Yik Fei hat sie vom ersten Tag an beglei-
tet. In Aufnahmen von der Frontlinie zwischen 
Demonstranten und Staatsgewalt dokumen-
tiert er die Ereignisse in seiner Heimatstadt im 
Ausnahmezustand. 

Wie die Menschen in Kaschmir den Ein-
marsch indischer Truppen, Ausgangssperren 
und eine monatelange Kommunikationsblo-
ckade erlebt haben, erzählen die Bilder des 
Fotografen Dar Yasin. Sie zeigen eine Region, die zu zerbrechen 
droht, und unerschütterliche Kaschmiris, die der Krise trotzen.

Erschütternde Aufnahmen hat die brasilianische Fotografin 
Alice Martins aus Syrien mitgebracht. Jedes einzelne ihrer Bilder 
ist Zeugnis eines Krieges, der kein Ende findet und der Bevölkerung 
unbeschreibliches Leid zumutet. 

Von Konflikt, Tod und Trauma berichtet auch Andrés Cardona 
aus Kolumbien: In seiner Fotostrecke „Wreck Family“ verwebt er äl-
tere Fotos seiner ermordeten Angehörigen und nachgestellte Sze-
nen seiner Familiengeschichte zu einer albtraumhaften Erzählung 
über den Kampf zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla.

Ein Land in der Sinnkrise zeigen die Aufnahmen des britischen 
Fotografen Andrew Testa. Seit dem EU-Referendum 2016 hat er 

die kleinen zwischenmenschlichen Gräben 
und die großen politischen Spaltungen im 
Vereinigten Königreich dokumentiert, die 
sich in der Gesellschaft auftun. 

Der Fotograf Wassim Ghozlani versucht, 
mit seinen Schwarzweißaufnahmen die visu-
elle Geschichte seines Heimatlandes Tune-
sien neu zu schreiben und touristischen Kli-
schees zu widersprechen. 

In Tansania hat die US-amerikanische Fo-
tografin Nicky Woo einen seltenen Einblick in 
die Arbeit der „Mgangas“, der traditionellen 
Hexendoktoren und Kräuterheiler, gewonnen 
und lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben.

Insgesamt 19 Fotografinnen und Fotografen 
haben Reporter ohne Grenzen ihre Werke für 
diese 26. Ausgabe des Fotobuchs unentgelt-
lich überlassen. Neben einem Faktenteil mit 
dokumentarisch gehaltenen Texten enthält 
das Buch sieben Fotoessays. In diesen be-
schreiben Autorinnen und Autoren aus der 
Ich-Perspektive der Fotografinnen und Foto-
grafen, wie diese ihren Arbeitsalltag gestalten 
und das mit ihrem persönlichen Leben ver-
einen.

Reporter ohne Grenzen finanziert sich ne-
ben Spenden und Mitgliedsbeiträgen auch mit Hilfe des Fotobuchs. 
Daran arbeitet jedes Jahr ein festes Team unter der Leitung der 
Fotoredakteurin Barbara Stauss. Der Erlös fließt vollständig in die 
Pressearbeit und Nothilfe von Reporter ohne Grenzen, so wie bei-
spielsweise in Anwaltskosten und medizinische Hilfe für verfolgte 
Journalistinnen und Journalisten.

Wegen der geltenden Ausgangsbeschränkungen in der Co-
ronakrise konnte das Fotobuch – anders als in den vergangenen 
Jahren – nicht im Berliner Gorki Theater präsentiert werden. Eine 
geplante Veranstaltung mit dem britischen Fotografen Andrew 
Testa und der London-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung 
Cathrin Kahlweit über die Brexit-Berichterstattung musste leider 
abgesagt werden.�

Fotos für die Pressefreiheit 2020  
Herausgeber: Reporter ohne Grenzen
ISBN: 978-3-937683-87-4
Preis: 14 Euro zzgl. Versand
www.reporter-ohne-grenzen.de/fotobuch

Reporter ohne Grenzen finanziert sich 
neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen 
auch mit Hilfe des Fotobuchs. Der Erlös 
fließt vollständig in Pressearbeit und 
Nothilfe, wie Anwaltskosten und 
medizinische Hilfe für verfolgte Journa
listinnen und Journalisten.
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 Hongkong
Großer Andrang bei einer Solidaritätsver-
anstaltung für verhaftete Demonstranten:
Seit Juni 2019 kam es in Hongkong zu mehr 
als 6 000 Festnahmen.
© Lam Yik Fei für The New York Times

 Hongkong
Im Stadtteil Tsuen Wan bereiten sich ver-
mummte Anhänger der Regenschirm-Be-
wegung auf einen Zusammenstoß mit der 
Polizei vor. Der Regenschirm gilt bereits 
seit den ersten Massenprotesten in Hong-
kong im Jahr 2014 als Symbol der Demo-
kratiebewegung. Der Fotograf Lam Yik Fei 
hat die Proteste in seiner Heimatstadt seit 
Juni 2019 verfolgt. Er ist immer dort, wo 
Staatsgewalt und Demonstrierende aufein-
andertreffen.
© Lam Yik Fei für The New York Times

 Syrien
Mutmaßliche Kämpfer des „Islamischen 
Staats“ in einem von kurdischen Streitkräf-
ten kontrollierten Gefängnis in der Stadt al-
Hasaka. Die brasilianische Fotografin Alice 
Martins gehört zu den wenigen Berichter-
stattern, die immer wieder nach Syrien rei-
sen. Die Hoffnung auf Frieden hat sie noch 
nicht begraben. Doch im Mittelpunkt ih-
rer Arbeit stehen unverändert Bilder von 
Flucht, Zerstörung und Leid.
© Alice Martins
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 Kolumbien
Der bewaffnete Konflikt zwischen der 
FARC-Guerilla und der Regierung hält 
Kolumbien seit Jahrzehnten in Atem und 
hat bis heute mehr als 250 000 Menschen 
das Leben gekostet. Auch der Fotograf 
Andrés Cardona hat zahlreiche Familienan-
gehörige verloren. Das Foto zeigt Cardonas 
Großmutter im Alter von 89 Jahren.  
Ihr Vater wurde von kolumbianischen 
Streitkräften getötet.
© Andrés Cardona

 Tunesien
Postkarten „schmücken, beschönigen und 
verführen“, findet der tunesische Fotograf  
Wassim Ghozlani: „Und sie nähren die 
Fantasie eines Tunesiens, das nicht exis-
tiert.“ Mit seiner Bildstrecke „Postcards 
from Tunisia“ will der Fotograf deshalb die 
Seite seiner Heimat zeigen, die es nicht auf 
Postkarten und in Reisekataloge schafft. 
Motive von ungepflasterten Straßen, ver-
lassenen Dörfern und Ruinen jenseits der 
Hauptstadt Tunis stehen sinnbildlich für ein 
Land, das sich auch fast ein Jahrzehnt nach 
der Revolution noch immer im Stillstand 
befindet.
© Wassim Ghozlani
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 Indien
Während eines Protests gegen die militä-
rische Besetzung des Kaschmirtals atta-
ckiert ein vermummter Mann ein gepan-
zertes Fahrzeug der indischen Polizei. Den 
Einmarsch indischer Soldaten, die ersten 
Ausgangssperren, die Blockade des Inter-
nets und Telefonnetzes: Der Fotograf Dar 
Yasin, der in Kaschmir zuhause ist, hat all 
das hautnah miterlebt.
© Dar Yasin/picture alliance/AP Photo

 Tansania
Die Heilerin Mwanahija Mzee wickelt eine 
pflanzliche Arznei in Papier ein, die einer 
Patientin mit Verdauungsstörungen helfen 
soll. Um herauszufinden, was es mit den 
traditionellen „Mganga“-Heilern auf sich 
hat, begab sich die US-amerikanische Fo-
tografin Nicky Woo für mehrere Monate 
in deren Warte- und Behandlungszimmer. 
Dort erlangte sie nicht nur einzigartige Ein-
blicke in religiöse Rituale, sondern interes-
sierte sich auch für die wissenschaftlichen 
Spuren hinter der vermeintlichen Wunder-
heilung.
© Nicky Woo

 Großbritannien
Gäste eines „Cèilidh”, einer traditionellen 
gälischen Tanzveranstaltung, in der
Ortschaft Craignure auf der schottischen 
Isle of Mull. Obwohl der Brexit in keinem
einzigen schottischen Wahlkreis eine 
Mehrheit fand, hat auch dieser Landesteil 
die EU verlassen.
© Andrew Testa
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D ie Rangliste der Pressefreiheit 
2020 von Reporter ohne Gren-
zen (RSF) macht deutlich, wie 

diese Trends in vielen Ländern dazu beitra-
gen, dass Journalistinnen und Journalisten 
nur unter großen Risiken unabhängig be-
richten können. Damit zeigt die Rangliste 
Entwicklungen auf, die durch die Reaktionen 
autoritärer Regierungen auf die Corona-Pan-
demie derzeit weiter verstärkt werden.

„Die Corona-Pandemie bündelt beste-
hende repressive Tendenzen weltweit wie 
ein Brennglas. Die aktuelle Rangliste der 
Pressefreiheit zeigt, dass schon vor der ak-
tuellen Krise erschreckend viele Regierun-
gen und politische Kräfte in ganz unter-
schiedlichen Ländern bereit waren, die 
Pressefreiheit ihrem Machtstreben unter-
zuordnen“, sagte die Vorstandssprecherin 
von Reporter ohne Grenzen, Katja Gloger. 

„Wer freien Zugang zu unabhängigen In-
formationen auch künftig sicherstellen will, 
muss sich gerade in schwierigen Zeiten da-
für starkmachen, dass Journalistinnen und 
Journalisten ungehindert recherchieren 
und berichten können.“

Dreiste Diktaturen, populistische 
Stimmungsmache, bedrängte 
Geschäftsmodelle

Immer unverhohlener versuchen Diktaturen, 
autoritäre und populistische Regime, unab-

hängige Informationen um jeden Preis zu 
unterdrücken und ihre illiberale Weltsicht 
durchzusetzen. Zu den wichtigsten Beispie-
len für diesen Entwicklungstrend gehören 
China, Saudi-Arabien und Ägypten – die 
drei Staaten, in denen weltweit die meisten 
Medienschaffenden wegen ihrer Arbeit im 
Gefängnis sitzen. China versucht mit gro-
ßem Aufwand, selbst jenseits seiner Grenzen 
eine „neue Weltordnung der Medien“ durch-
zusetzen. Die Auswirkungen der fast totalen 
chinesischen Nachrichtenkontrolle, die im 
Zweifelsfall die Durchsetzung von Zensuran
ordnungen über den Gesundheitsschutz 
stellt, hat in der Coronakrise die ganze Welt 
zu spüren bekommen.

Singapur und Benin gehören zu den 
Staaten, die den berechtigten Kampf ge-
gen Desinformation und Online-Krimina-
lität missbrauchen, um mit repressiven 
Gesetzen gegen „Fake News“ die Medien-
freiheit einzuschränken. In anderen Län-

dern wie Russland, Indien, den Philippi-
nen und Vietnam setzen Troll-Armeen im 
Dienste der Regierenden selbst auf Desin-
formation, um die öffentliche Meinung zu 
lenken und kritische Journalistinnen und 
Journalisten zu diskreditieren.

Die demokratisch gewählten Präsiden-
ten der USA und Brasiliens sind zwei der 
prominentesten Beispiele für den besorg-
niserregenden Trend, dass führende Poli-
tikerinnen und Politiker Feindseligkeit bis 
hin zu offenem Hass gegen Medienschaf-
fende schüren. Eine Folge ist zunehmende 
Gewalt gegen Journalistinnen und Journa-
listen, die deshalb in manchen Ländern in 
ständiger Angst vor Angriffen leben.

Bei ihren Verbalattacken machen sich 
populistische Kräfte ein verbreitetes Miss-
trauen gegen die Unabhängigkeit und 
Glaubwürdigkeit von Nachrichtenmedien 
zunutze, das sich 2019 zum Beispiel bei Pro-
testen im Irak, im Libanon, in Chile, Boli-
vien und Ecuador in Gewalt gegen Repor-
terinnen und Reporter entlud. In anderen 
Ländern – darunter Spanien, Italien und 
Griechenland – schrecken nationalistische 
und rechtsextremistische Gruppen nicht 
vor direkten Drohungen gegen Journalis-
tinnen und Journalisten zurück. 

Schwindende Vertriebs- und Anzei-
generlöse nicht zuletzt infolge der Digita-
lisierung, aber teils auch steigende Produk

Rangliste der 
Pressefreiheit
 Journalistinnen und Journalisten  
 unter Druck von vielen Seiten 

I mmer dreister auftretende autoritäre Regime, repressive Gesetze gegen vermeint- 
liche Falschmeldungen, populistische Stimmungsmache und die Erosion traditioneller 
Medien-Geschäftsmodelle stellen die Pressefreiheit weltweit in Frage. 

 Die Corona-Pandemie bündelt  
 bestehende repressive  
 Tendenzen weltweit wie  
 ein Brennglas. 
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in vielen Ländern zur Verkleinerung ihrer 
Redaktionen, begünstigen die Konzentra-
tion von Medienbesitz in wenigen Händen 
und leisten damit oft Interessenkonflikten 
Vorschub. Beispiele dafür finden sich in so 
unterschiedlichen Staaten wie den USA, Ar-
gentinien, Tschechien, Bulgarien, Rumänien, 
der Slowakei und Slowenien. In anderen 
Ländern befördert Profitdenken eine Po-
larisierung und Banalisierung der Medien – 
und trägt damit erst recht zu schwinden-
dem Vertrauen in ihre Arbeit bei. 

Weniger Gewalt gegen 
Journalistinnen und Journalisten  
in Deutschland

Deutschland hat sich in der aktuellen Rang-
liste der Pressefreiheit um zwei Plätze vom 
13. auf den 11. Rang verbessert. Die Zahl 
der tätlichen Angriffe gegen Journalistin-
nen und Journalisten ist deutlich gesun-
ken – vor allem deshalb, weil es 2019 keine 
rechtspopulistischen Proteste von ver-
gleichbarer Dimension wie im Spätsom-
mer 2018 in Chemnitz gab: 2019 zählte RSF 
mindestens 13 tätliche Angriffe auf Me-
dienschaffende, 2018 waren es noch min-
destens 22. Daneben gab es viele erschre-
ckende Beispiele für verbale Angriffe und 
Einschüchterungsversuche gegen Journa-
listinnen und Journalisten. 

Bedenklich für die Pressefreiheit waren 
in Deutschland 2019 auch Gesetzesinitiati-
ven, die vorsahen, die Nutzung populärer 
Verschlüsselungs- und Anonymisierungs-
dienste zu kriminalisieren sowie deutsche 
Geheimdienste ohne richterliche Anord-
nung zum Hacken und Ausforschen der 
Computer, Server und Smartphones von 
Medienschaffenden zu ermächtigen. Sol-
che Gesetze würden den Informanten- und 
Quellenschutz weitgehend aushöhlen.

Situation in 180 Ländern im Vergleich
Die Rangliste der Pressefreiheit 2020 ver-
gleicht die Situation für Journalistinnen, 
Journalisten und Medien in 180 Staaten und 
Territorien. Grundlagen der Rangliste sind 
ein Fragebogen zu verschiedenen Aspek-
ten journalistischer Arbeit sowie die von RSF 
ermittelten Zahlen von Übergriffen, Gewalt-
taten und Haftstrafen gegen Medienschaf-
fende im Kalenderjahr 2019. Daraus ergeben 
sich für jedes Land Punktwerte, die im Ver-
hältnis zu den Werten der übrigen Länder 
die Platzierung in der Rangliste bestimmen. 
Die Befragung fand zwischen November 
2019 und Januar 2020 statt, die weltweiten 
Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
konnten also im Wesentlichen noch nicht 
berücksichtigt werden.

Über die Entwicklung der Situation in 
einem Land gibt dementsprechend eher 

ein Vergleich der Punktwerte verschiede-
ner Jahre Auskunft als die Bewegung auf 
der Rangliste. Abhängig vom Abschneiden 
anderer Länder kann ein Land in der Rang-
liste im Einzelfall auch aufrücken, obwohl 
sich seine Punktzahl verschlechtert hat, 
und umgekehrt. 

Globaler Indikator der Pressefreiheit: 
12 Prozent schlechter seit 2013

Aus den Punktwerten aller bewerteten Län-
der bildet RSF einen globalen Indikator der 
Pressefreiheit, der eine Bewertung der Ent-
wicklung weltweit sowie einen Vergleich 
verschiedener Weltregionen erlaubt. 2020 
ist er um 0,9 Prozent gesunken, was eine 
minimale Verbesserung der Lage der Pres-
sefreiheit bedeutet. Für den Zeitraum seit 
seiner Einführung 2013 zeigt der globale In-
dikator der Pressefreiheit eine Verschlechte-
rung um 12 Prozent an.

In Asien hat sich die Lage der Presse-
freiheit 2020 insgesamt verschlechtert, in 
den übrigen Weltregionen – auf sehr un-
terschiedlichem Niveau – leicht und in Af-
rika deutlich (um 3,1 Prozent) verbessert. 
Am schlechtesten steht es um die Presse-
freiheit im Nahen Osten und Nordafrika, 
gefolgt von Osteuropa und Zentralasien. 
Im regionalen Vergleich am besten ist die 
Situation in den Staaten der EU und des 
Balkans. �
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N a, wie geht’s? Und zu Hause? Ach, Sie sind ja zu Hause. 
Das wird auch in Zukunft so bleiben. CNN-Präsident 
Jeff Zucker wusste schon Ende April 2020, dass 85 Pro-

zent der Belegschaft des Nachrichtensenders „nicht vor Anfang 
September zurückkehren werden“.1 Sie können zudem Ihren Lap-
top darauf verwetten, dass weltweit Verlagskaufleute bereits mit 
spitzem Bleistift berechnen, dass das auch noch länger – und wenn 
möglich – für immer so sein wird. Vielleicht nicht gerade beim Fern-
sehen, aber ganz bestimmt bei den Printmedien. 

Ob mit oder ohne Corona-Pandemie. Während etwa bei der 
RTL Group der TV-Werbemarkt in Deutschland im ersten Quartal 
2020 um etwa 4,5 Prozent zurückging, war der Einbruch bei den Ta-
geszeitungen erosionsartig und lag, je nach Titel, bei 40 bis 90 Pro-
zent. Ganz besonders heftig traf es die Anzeigenblätter – weltweit. 
Hier ging der Werbeausfall steil bis zu 100 Prozent. Das zu Madsack 
und zur Funke-Gruppe gehörende Heimat Echo aus dem Hambur-
ger Nordosten wurde bereits eingestellt. Ob das allein am Anzei-
genrückgang lag, sei allerdings dahingestellt. Trotzdem trifft der 
Einbruch bei den Anzeigenerlösen die Branche auf allen Kontinen-
ten. In Großbritannien hatte die JPI Media Ltd, 
der Dutzende von Gratiszeitungen gehören, 
vorübergehend den Druck aller Titel ausge-
setzt. Nicht mehr lange, dann rücken die at-
traktiven Renditen am Immobilienmarkt in 
den Fokus. Viele Verlage unterhalten noch 
immer prominente Innenstadtlagen. 

Nicht nur aus Prestige-, sondern auch aus 
rein logistischen Gründen. Es wird die Frage 
auftauchen: Warum Redaktionsräume in der teuren City einer Groß-
stadt vorhalten, wenn es auch eine Videokonferenz tut? Oder wozu 
überhaupt ein hohes Festgehalt zahlen, damit der Mitarbeiter sich 
eine Wohnung in der Stadt leisten kann, wenn er doch nun auch 
außerhalb der City wohnen und von dort arbeiten kann? Er muss ja 
nicht mehr zwingend in die Redaktion. Im Zweifel reicht schließlich 
eine Monatskarte, um Termine wahrzunehmen. Reine Spekulation, 
meinen Sie? Keinesfalls! Die weltweite Corona-Pandemie beschleu-
nigt nur Prozesse, die längst keine reine Gedankenspielerei mehr 
sind. Während wir uns hier noch die Kurzarbeitswunden lecken, hat 
das US-amerikanische Branchenportal Nieman Lab2 bereits genau 
diese Maßnahmen empfohlen und spricht sogar von einer Chance: 

„In einer Zeit, in der viele Nachrichtenorganisationen vor existenziel-

len, finanziellen Herausforderungen stehen, besteht ein sehr prakti-
scher Vorteil verteilter Teams darin, die Kosten für die Unterhaltung 
eines physischen Büros einzusparen“3. 

In der Tat lohnt es sich, einen Blick über den großen Teich zu 
wagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was uns erwarten 
könnte. So sank in den Vereinigten Staaten die Anzahl der Mitarbei-
ter in Zeitungsredaktionen von 2008 bis 2019 um mehr als 50 Pro-
zent4. In den USA ist darüber hinaus der Ausverkauf und das Aus-
bluten von Tageszeitungen längst in vollem Gange. Multimilliardär 
Warren Buffett etwa verkaufte im Januar 2020 seine 31 Tageszei-
tungen. Die Investorenlegende hatte einst als Teenager Zeitun-
gen ausgetragen und schon 2018 die Prognose gewagt, dass nur 
das Wall Street Journal, die New York Times und möglicherweise die 
Washington Post solide digitale Geschäftsmodelle gefunden hät-
ten, die die rückläufigen Einnahmen aus der Printwerbung kom-
pensieren könnten. Die genannte Washington Post, seit August 2013 
im Besitz von Versandartikelhändler Jeff Bezos, sieht den „Großteil 
der amerikanischen Tageszeitungen in einer Todesspirale“5. Jede 
fünfte Zeitung (etwa 1 800 Blätter) ist in den USA zwischen 2004 

und 2018 geschlossen worden. Andere Zei-
tungen werden hemmungslos ausgeweidet, 
etwa von der Alden Global Capital, einem 
Hedge-Fonds, der in den Vereinigten Staaten 
über seine Tochterunternehmen um die 100 
Tages- und Wochenzeitungen kontrolliert. 
Die Töchter operieren unter nichtssagenden 
Namen wie MediaNews Group oder Digital 
First Media. Ihre Aufgabe: den Börsenwert er-

höhen. Dazu kaufen sie im ganzen Land Zeitungen, bauen massiv 
Arbeitsplätze ab (bisher über 1 000 entlassene Mitarbeiter) und ver-
kaufen die Gebäude. 

Die Internetseiten der Zeitungen werden vereinheitlicht und 
bekommen ein uniformes Frontend auf WordPress-Basis. Die Wa-
shington Post instrumentalisiert beim Beschreiben der Digital First 
Media konsequenterweise auch kein harmloses Insekt – eine Heu-
schrecke –, um die Vorgänge zu verdeutlichen, sie nennt das kalt-
blütige Vorgehen des Hedge-Fonds ganz Unverhohlen eine „Söld-
ner-Strategie“6. Das Hauptziel dieser Strategie sei die Einvernahme 
von Immobilien. Die Konsequenzen daraus tragen die Redakteure, 
denn sie arbeiten, wenn ihre Redaktionssitze zu Höchstpreisen ka-
pitalisiert wurden, von Cafés oder von zu Hause aus. Sofern es „ihre“ 

Der Anfang vom Ende

Kurzarbeit und Homeoffice: Die Corona-Pandemie beschleunigt nur das Unvermeidliche, den Ausverkauf  
und das Sterben von Zeitungen. Die Verlage werden bald in Versuchung kommen, ihr Tafelsilber zu 
verschleudern, ihre Immobilien oder gleich das ganze Unternehmen. Den Anlass dazu liefert nicht nur 
der kapitale Anzeigenschwund, sondern auch die Mitarbeiter selbst tragen unbewusst dazu bei, denn sie 
arbeiten ja im Homeoffice ebenso gut … 

Von Andrew Weber

 Zeitungssterben in Zeiten von Corona 

 Die weltweite Corona-  
 Pandemie beschleunigt nur  
 Prozesse, die längst keine reine  
 Gedankenspielerei mehr sind. 
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Zeitungen noch gibt. Joe 
Sonka vom Louisville Cou-
rier-Journal ist dafür ein tra-
gisches Beispiel: Er gewann 
mit Kollegen den Pulit-
zer-Preis für seine Bericht-
erstattung über zweifel-
hafte Begnadigungen im 
Hauruck-Verfahren, die der 
einstige Gouverneur von 
Kentucky, Matt Bevin, in 
den letzten Wochen sei-
ner Amtszeit durchgeführt 
hatte. Sonka, der den Preis 
Anfang Mai 2020 entge-
gennehmen konnte, ist im 
selben Monat von der Ar-
beit freigestellt worden. 
Auf Twitter bittet er Le-
ser verzweifelt darum, das 
Courier-Journal zu abonnie-
ren. Das Blatt gehört dem 
Gannett-Konzern, der sich 
bereits seit längerem gegen eine Übernahme durch Alden Global 
Capital wehrt.

Unabhängiges Arbeiten, wenn man ständig Angst vor Jobver-
lust haben muss, sieht anders aus. So ist es auch kein Wunder, dass 
das Vertrauen in die mediale Berichterstattung schwindet. Ja, ein 
Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken, und ein Präsident, der 
bei allem, was ihm nicht in die Agenda passt, von Fake News faselt, 
ist so ein Fisch, der zu lange an der Luft lag. 

Und doch kommt hier eines zum anderen, denn Angst ist kein 
guter Ratgeber. Thema Corona: Nach einer Umfrage des Associa-
ted Press–NORC Center for Public Affairs Research, hat nur ein Drit-
tel der Amerikaner „hohes Vertrauen“ in die Berichterstattung der 
Medien zur Corona-Pandemie. Als Vertrauenswürdig stufen hinge-
gen zwei Drittel der US-Amerikaner die Informationen ein, die sie 
von einer Behörde bekommen, dem U.S. Center for Disease Con-
trol and Prevention (CDC).7 Dabei sind sich alle einig, dass beson-
ders der Lokaljournalismus essenziell ist. Joshua Benton, der Direk-
tor des bereits zitierten Nieman Lab der Universität Harvard, schrieb 
dazu: „Lokalzeitungen sind im Grunde kleine Maschinen, die gesün-
dere Demokratien ausspucken.“ 8 Er kann das auch belegen, denn 
eine Lokalzeitung sorge durch ihre Berichterstattung unter ande-
rem für eine höhere Wahlbeteiligung9 oder für weniger Korruption 
in der öffentlichen Verwaltung10. Ob diesen Anspruch auch die Mit-
arbeiter der Lokalzeitungen erfüllen können, die zum Geflecht von 
Alden Global Capital gehören? 

Was also tun? Steven Waldman und Charles Sennott schlagen 
in The Atlantic vor, dass die Regierung über Anzeigenschaltungen 
massiv in das Geschäftsmodell Lokalzeitung investiert. 500 Millio-
nen Dollar sollen dafür aufgewendet werden.11 Jack Shafer von Po-
litico ist dagegen. Zitat: „Es wäre (…) ein schwerer Fehler, Blätter zu 
retten, die von Hedgefonds wie Alden Global Capital und ande-
ren Firmen kontrolliert werden, die in der Praxis hohe Profite bei 
gleichzeitigem Personalabbau und eskalierenden Zeitungspreisen 
erpresst haben.“12 

Noch sind wir in Deutschland nicht so weit. Bereits Ende 2019 
hatte der Bundestag beschlossen, Zeitungen und Anzeigenblätter 

mit einem Investment von 
40 Millionen Euro zu för-
dern. Der Bundesverband 
der Digitalpublisher und 
Zeitungsverleger (BDZV) 
kann sich auch eine Be-
freiung von der Mehr-
wertsteuer vorstellen. Ist 
klar. Dabei gibt es in Zei-
ten von Corona nicht nur 
Verlierer bei den Verla-
gen. Nach den Zahlen der 
IVW sind die Abrufzahlen 
der Online-Ausgaben vie-
ler etablierter Blätter in die 
Höhe geschnellt. So kam 
ZEIT Online noch im Feb-
ruar 2020 auf 84 Millionen 
PIs, im März waren es be-
reits 120 Millionen. Glei-
ches bei Spiegel Online: 156 
Millionen PIs im Februar 
2020, im März waren es de-

rer 241 Millionen. Auch der Verkauf von digitalen Abos konnte ge-
steigert werden, die Süddeutsche Zeitung etwa dürfte sehr stark von 
ihrem erst im Dezember 2019 preisreduziertem Digital-Abo zu 9,99 
Euro profitieren. Ende April 2020 hatte sie 150 000 Digital-Abonnen-
ten. Wobei sich hier die Amerikaner am meisten vorgewagt hatten: 
Im selben Monat verlangte die New York Times für ein wöchentliches 
Digitalabo 50 Cent. Man wird auf beiden Seiten der Welt sehen, was 
am Schluss davon übrigbleibt, denn im Digitalbereich greifen das 
größte Stück vom Anzeigenkuchen noch immer Google und Face-
book ab: mehr als 57 Prozent.13 Falls es übrigens jemanden interes-
siert, wie viele Menschen eigentlich bei Alden Global Capital in der 
3rd Avenue, New York City, arbeiten: 15; sechs davon in beratender 
Funktion. Verwaltetes Vermögen: 1.037.674.000 US-Dollar.14�

Fußnoten
1	� https://thehill.com/homenews/media/494161-cnns-zucker-staff-will-

not-return-to-offices-before-september
2	� Die „Nieman Foundation for Journalism“ an der Harvard University/USA 

ist die wichtigste Institution für Journalismus in Harvard (Massachusetts)
3	� https://www.niemanlab.org/2020/04/the-coronavirus-crisis-will-

eventually-end-but-the-distributed-newsroom-is-here-to-stay/
4	� https://nitromagazin.com/usa-groesster-jobverlust-bei-tageszeitungen-

online-legt-zu
5	� https://www.washingtonpost.com/lifestyle/media/the-future-of-

local-newspapers-just-got-bleaker-heres-why-we-cant-let-them-
die/2020/02/14/a7089d16-4f39-11ea-9b5c-eac5b16dafaa_story.html

6	� https://www.washingtonpost.com/business/economy/a-hedge-
funds-mercenary-strategy-buy-newspapers-slash-jobs-sell-the-
buildings/2019/02/11/f2c0c78a-1f59-11e9-8e21-59a09ff1e2a1_story.html

7	� https://apnews.com/4e2a20bd01bd2352009c3281b657375d
8	� https://www.niemanlab.org/2019/04/when-local-newspapers-shrink-

fewer-people-bother-to-run-for-mayor/
9	� https://www.brown.edu/Research/Shapiro/pdfs/voting.pdf
10	�https://www.princeton.edu/~adsera/JLEO.pdf
11	�https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-killing-

local-news/608695/
12	�https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/20/dont-waste-

stimulus-money-on-newspapers-197015
13	�https://www.emarketer.com/
14	�https://investingreview.org/firm/alden-global-capital

The New York Times ist die wichtigste Tageszeitung der USA.  
Sie erschien erstmals am 18. September 1851 und hat mit derzeit  
1 250 redaktionell arbeitenden Journalisten die größte Zeitungs
redaktion der USA. The New York Times wurde seit ihrer Gründung 
117-mal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet  
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Thema Bildrechte
In den seltensten Fällen lassen sich Fotogra-
fen von den jeweils abgelichteten Personen 
eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung 
zur Verbreitung der Fotos erteilen. Insbe-
sondere, wenn ganze Personengruppen 
das zentrale Bildmotiv darstellen und Fotos 
von diesen Personengruppen damit nicht 
als so genanntes „fotografisches Beiwerk“ 
gemeinfrei sind, ist es unpraktikabel bis na-
hezu unmöglich, von jeder der abgebilde-
ten Personen auch tatsächlich eine vorhe-
rige schriftliche Einwilligung oder spätere 
Genehmigung zu bekommen, die aufge-
nommenen Fotos zu veröffentlichen und/
oder zu verbreiten. 

Genau dies wäre, gerade im Hinblick 
auf die als „Dauerbrenner“ zu bezeichnen-
den rechtlichen Konflikte, zwischen den 
Abgebildeten und Fotografen im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Pressefo-
tos äußerst wichtig und im Interesse der 
Rechtssicherheit für beide Seiten auch un-
bedingt empfehlenswert. § 22 KUG drückt 
dies in seinen Sätzen 1 und 2 so aus: „… 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt 
im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete 

und können somit nicht gefragt werden. 
Will ein Fotograf nun Abzüge von den Bil-
dern machen und für seine Zwecke nutzen, 
muss er sich die Frage stellen, ob die erteilte 
generelle Erlaubnis die Fotos aufzunehmen, 
noch die von ihm verfolgten Verwertungs-
ziele deckt.

In diesem Zusammenhang ist mangels 
ausdrücklicher Regelung auf die Rechtsfi-
gur der sog. „Zweckbestimmung“ zurück-

zugreifen. Nicht selten ergibt sich das Pro-
blem, dass Fotografen sich nicht darüber 
im Klaren sind, dass es gilt, den Geltungs-
bereich der erteilten Einwilligung zu ermit-
teln. Stattdessen wird mehr oder weniger 
sorglos angenommen, man könne mit der 
in einer bestimmten Konstellation gestatte-
ten Abbildung einer Person zukünftig nach 
Belieben verfahren und die Bilder ohne Be-
rücksichtigung eines Veröffentlichungs-
zwecks veräußern oder öffentlich zugäng-
lich machen.

Grundsätzlich gilt: Wie im Bereich des 
Allgemeinen Persönlichkeitsrechts gene-
rell wird man auch für den Spezialfall des 

dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Ent-
lohnung erhält…“ 

Eine ausdrückliche, aus Gründen der 
Beweisbarkeit am besten schriftlich er-
teilte Einverständniserklärung sollte also 
angestrebt werden. Hierbei ist peinlich da-
rauf zu achten, dass die Art und Weise der 
später beabsichtigten Verwendung genau 
bezeichnet wird. Das Einverständnis kann 
sich etwa konkret auf die Veröffentlichung 

der Fotos im Internet oder auch das Anbie-
ten der Bilder an Dritte gegen Entgelt be-
ziehen. Letztlich weiß jeder Fotograf selbst 
am besten, wofür er welche Fotos verwen-
den möchte und sollte diese Zwecke einer 
von ihm zur Unterschrift vorgefertigten 
Einwilligungserklärung zu Grunde legen. 
Es sei denn, ihm kommt bereits einer der 
in § 23 KUG normierten Ausnahmetatbe-
stände zu Hilfe.

Willkommen in der Wirklichkeit!
Wie so oft decken sich Realität und Wunsch-
denken meist nicht. Sprich: die abgelichte-
ten Personen sind nicht (mehr) erreichbar 

Als Journalist steht man nicht nur 
ständig unter dem Druck, neue 
und interessante Themen zum 
Gegenstand seines Artikels zu 
machen oder aussagekräftiges 
und ansprechendes Bildmaterial 
zu produzieren. Hinzu kommt, 
dass man ständig die Rechte 
Dritter im Auge behalten muss. 
Mitarbeiter von Redaktionen 
und insbesondere Freiberufler 
kennen das leidige Thema „Dritt-
rechte” nur allzu gut. Da kommt 
es gelegen, dass deutsche Ge-
richte dem Journalismus wieder 
einmal den Rücken stärken.  

Von Olaf Kretzschmar

Deutsche Gerichte stärken  
(Foto-)Journalisten den Rücken
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Rechts am eigenen Bild von der Regel 
ausgehen müssen, dass die Einwilligung 
nur soweit reicht, wie der mit ihrer Ertei-
lung verfolgte Zweck (Löffler/Steffen, Pres-
serecht, § 6 LPG, Rdnr. 127). Ist der Veröf-
fentlichungszweck nicht Gegenstand der 
ausdrücklichen Einigung, so ist er den Um-
ständen zu entnehmen, die für die Ertei-
lung maßgeblich waren (OLG Hamburg, 
AfP 81, 356 – Intime Sprechstunde). Man-
gels ausdrücklicher Vereinbarung erfasst 
die Einwilligung zur Herstellung von Fo-
tografien nicht auch die Verwendung der 
so entstandenen Fotos für Werbung/Mer-
chandising (Soehring/Hoeren, Presserecht, 
Rdnr. 21.25). 

Nun kann man sich freilich trefflich da-
rüber streiten, welche Handlungen dem 
sog. Merchandising unterfallen – im enge-
ren Sinne sicherlich zunächst der Einsatz 
von Bildern zum Zwecke der Verkaufsför-
derung bezogen auf andere Waren oder 
Dienstleistungen. Der Verkauf von Konzert-
fotos könnte jedoch ebenso als Merchan-
dising um der Bilder selbst Willen verstan-
den werden. Der Einsatz einer Aufnahme 
zu Werbezwecken ist ohne spezielle Verein-
barung prinzipiell unzulässig und kann aus-
nahmsweise nur dann zulässig sein, wenn 
eine jedenfalls schlüssige Einwilligung den 
Umständen des konkreten Falles entnom-
men werden kann. So liegt etwa eine Ein-
willigung nicht vor, wenn ein Model anläss-
lich einer Modenschau berechtigtermaßen 
fotografiert wird und die so entstandenen 
Bilder nicht nur im Rahmen der reinen Be-
richterstattung über die Modenschau, son-
dern auch in der Werbung benutzt werden 
(OLG Koblenz, NJW-RR 1995, 1112).

Zu beachten ist auch, dass die gene-
relle Einwilligung in die Veröffentlichung ei-
nes Bildes jedenfalls nicht eine solche Ver-
öffentlichung deckt, die den Betroffenen 
in unvorhersehbarer Weise in einen Zu-
sammenhang bringt, durch den seine Ehre 
schwer beeinträchtigt wird (OLG Hamburg, 
AfP 81, 356 – Intime Sprechstunde). Vorsicht 
ist auch dort geboten, wo durch die Veröf-
fentlichung die Intimsphäre des Betroffe-
nen verletzt sein könnte.

Bei dieser ohnehin schon schwer zu 
beurteilenden Gesetzeslage wird, insbe-
sondere wenn die Zeit drängt, oft nur das 
Mittel der „Verpixelung” bleiben, um die 
Persönlichkeitsrechte Dritter zu wahren. 
Wenigstens an dieser Stelle kann man als 
Fotojournalist aufatmen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat ak-
tuell entschieden, dass die Redaktionen 

und eben nicht die Fotografen selbst für die 
Verpixelung von Personen auf Fotos verant-
wortlich sind (Az. 1 BvR 1716/17).

Gegenstand des Verfahrens war ein Fo-
tojournalist, der einen Patienten im Warte-
bereich eines Krankenhauses fotografiert 
hatte, um damit einen Bericht über unge-
nügende Sicherheitsvorkehrungen des Kli-
nikums in Ebola-Verdachtsfällen aufzude-
cken. Das Bundesverfassungsgericht merkt 
an: „Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
waren die Ausbreitung des Ebola-Virus und 
die Sorge darum Themen, die in der Öffent-
lichkeit breite Aufmerksamkeit erfuhren.“

Der fotografierte Patient, eine Ärztin 
und sogar die Polizei hatten die Löschung 
des Fotos gefordert. Der Fotograf hatte dies 
verweigert, nachdem er zuvor die Redakti-
onen bei der Weitergabe des Bildmaterials 
auf die Entstehungsgeschichte des Bildes 
hingewiesen hatte.

Das Foto war zunächst ohne Verpixe-
lung des Gesichts veröffentlicht worden. 
Daraufhin hatten mehrere Gerichtsinstan-
zen den Fotografen sogar zu einer Geld-
strafe verurteilt. Der kann jetzt aufatmen, 
nachdem er bis zum Bundesverfassungs-
gericht gehen musste. Dieses hat jetzt ent-
schieden, „dass es Pressefotografen und 
Journalisten möglich sein muss, ohne 
Furcht vor Strafe unverpixeltes Bildmaterial 
an Redaktionen zu liefern. Eine strafrecht-
liche Verantwortlichkeit für Persönlichkeits-
rechtsverletzungen durch eine spätere Ver-
öffentlichung besteht auch dann nicht, 
wenn die Zulieferer die Veröffentlichung ak-
tiv anstreben.“ Verantwortlich für die Ent-
scheidung, ob verpixelt wird oder nicht, sei 
die Redaktion, so die Verfassungsrichter.

Für Fotojournalisten ist dieses Urteil ein 
echter Meilenstein, weil es sie vor etwaigen 
Rechtsstreitigkeiten um die Wahrung von 
Persönlichkeitsrechten schützt. Das Bun-
desverfassungsgericht benennt klar die 
Verantwortlichkeit und hebt damit die un-
terschiedlichen Aufgaben von freiberufli-
chen Journalisten auf der einen Seite und 
Redaktionen auf der anderen Seite hervor.

Thema Urheberdrittrechte an  
vorbestehenden Werken 

Der Bundesgerichtshof hat darüber hin-
aus in zwei Urteilen zum Urheberrecht Un-
terstützung für Journalisten signalisiert. 
In beiden Fällen wird der Pressefreiheit 
der höhere Rang im Vergleich, einmal mit 
dem Interesse an staatlicher Geheimhal-
tung (BGH Urteil vom 30. April 2020 – I ZR 
139/15 – Afghanistan Papiere II) und zum 

anderen mit Urheberrecht Dritter (BGH Ur-
teil vom 30.04.2020 – I ZR 228/15), einge-
räumt.  

In einem Fall ging es um die von der 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) vor 
etwa acht Jahren auf ihrem Onlineportal 
veröffentlichten militärischen Lageberichte 
aus Afghanistan. Diese waren nur für aus-
gewählte Parlamentarier und Ministeriums-
mitarbeiter bestimmt gewesen. Um deren 
Veröffentlichung zu verhindern, berief man 
sich von Seiten der Bundesregierung kur-
zerhand auf das Urheberrecht. 

Der BGH stellte nun klar, dass das Ur-
heberrecht nicht als Instrument zur Ver-
hinderung unliebsamer Presseberichte 
dienen kann. „Das Urheberpersönlichkeits-
recht schützt nicht das Interesse an der Ge-
heimhaltung von Umständen, deren Of-
fenlegung Nachteile für die staatlichen 
Interessen der Klägerin haben könnte“, ur-
teilte der BGH. Vielmehr schütze es lediglich 
das Recht eines Autors zu entscheiden, ob 
er sein Buch rausbringen wolle oder eben 
nicht. Dagegen falle auf der anderen Seite 
die Pressefreiheit umso stärker ins Gewicht. 
Informationen über die Beteiligung deut-
scher Soldaten an einem Auslandseinsatz 
seien wichtig für die politische Auseinan-
dersetzung – weil es hier um eine Kontrolle 
staatlicher Entscheidungen gehe.

In einem anderen Fall erlaubt der BGH 
im Rahmen der „Berichterstattung über Ta-
gesereignisse“, dass einem Autor unter be-
stimmten Umständen die Kontrolle über 
seinen Text entzogen wird.  �

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten-
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechts- 
beratung für Fragen zur Verfügung.  
Der Journalist und Hausjustiziar verfasst 
im „Brennpunkt Recht“ regelmäßig 
Fachartikel.
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Sofort- und Überbrückungshilfen 
des Bundes und der Länder

Wichtigster Zuschuss in der ersten Phase 
der Corona-Hilfsprogramme war die soge-
nannte Soforthilfe des Bundes für Kleinst-
unternehmen und Solo-Selbstständige und 
Angehörige der Freien Berufe. Die Sofort-
hilfe bestand aus nicht-rückzahlbaren Zu-
schüssen zu den Betriebskosten. Allerdings 
war eine Antragstellung für die Soforthilfe 
nur bis zum 31. Mai möglich. Anträge, die 
bis zu diesem Datum gestellt wurden, wer-

nalisten, sondern dient der Abdeckung der 
laufenden beruflichen Kosten (zum Beispiel 
der Miete für Büroräume oder Leasingra-
ten). Sie ist nicht gedacht für die Deckung 
der Kosten für die Lebenshaltung. Wer also 
etwa als Solo-Selbstständiger nur geringe 
Betriebskosten hat, kann über diesen Topf 
seine Umsatz- und Honorareinbußen nur 
zu einem kleinen Teil ausgleichen. 

Unter welchen Bedingungen können Sie 
die neue Überbrückungshilfe erhalten? 

Die Corona-Krise muss für Sie zu massiven 
Umsatzeinbußen geführt haben. 

Antragsberechtigt sind Sie, wenn: 

	� Ihr Umsatz coronabedingt im April und 
Mai 2020 um mindestens 60 Prozent 
gegenüber den Vorjahresumsätzen zu-
rückgegangen ist und 

	� Die Umsatzrückgänge in den Monaten 
Juni bis August 2020 weiterhin mindes-
tens 50 Prozent betragen. 

den von den zuständigen Behörden weiter 
bearbeitet. 

Für die Monate Juni bis August hat 
die Regierungskoalition am 3. Juni ein An-
schlussprogramm als Überbrückungshilfe 
beschlossen. Für dieses Programm stellt der 
Bund bis zu 25 Milliarden Euro bereit. 

Wie sieht die neue Überbrückungshilfe  
für Selbstständige aus? 

Die Überbrückungshilfe sieht einmalige Zu-
schüsse zu den beruflichen Kosten vor, für 
die Monate Juni bis August. Für Journalisten 
kommt folgender Zuschuss in Frage:  

	� Für Unternehmen mit bis zu fünf Be-
schäftigten: einmaliger Zuschuss bis zu 
9.000 Euro

Wer bekommt die neue Überbrückungs-
hilfe des Bundes? 

Mit dem Zuschuss unterstützt der Bund 
branchenübergreifend kleine und mittel-
ständische Unternehmen. Die Hilfe ist aller-
dings kein Ersatz für den „Lohn“ des Jour-

Insbesondere kleine Selbststän-
dige und Solo-Selbstständige 
sind von der Corona-Krise hart 
getroffen. Journalisten und an-
dere Medienschaffende haben 
erhebliche Einkommenseinbu-
ßen zu beklagen. Hier sollen die 
milliardenschweren Programme 
des Bundes und der Länder hel-
fen, die finanziellen Engpässe zu 
überbrücken. 

Corona-Hilfen für Journalisten
Von Gabriele Krink
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Wie hoch ist die Erstattung für den 
entgangenen Umsatz? 

Die Überbrückungshilfe ersetzt einen grö-
ßeren Teil der fixen Kosten. Die Hilfe ist wie 
folgt gestaffelt: 

	� Die Überbrückungshilfe beträgt bis zu 
50 Prozent der fixen Betriebskosten, 
wenn der Umsatzrückgang mindestens 
50 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
monat beträgt. 

	� Bis zu 80 Prozent der fixen Betriebskos-
ten gibt es, wenn der Umsatzrückgang 
bei mehr als 70 Prozent liegt. 

Die Antragsfrist für das Programm endet 
spätestens am 31. August 2020. Das Geld 
soll bis zum 30. November 2020 ausgezahlt 
werden. 

Wie kommen Sie an die Corona-Mittel?
Die Anträge auf Überbrückungshilfe kön-
nen nach aktuellem Stand seit dem 8. Juli 
gestellt werden. Die Antragstellung erfolgt 
über ein zentrales bundeseinheitliches In-
ternetprotal. 

Ablauf der Beantragung  
von Überbrückungshilfe

Anträge können bis zum 31. August 2020 
eingereicht werden. Die Antragstellung 
ist ausschließlich nach vorheriger Mitwir-
kung eines Steuerberaters, Wirtschaftsprü-
fers oder vereidigten Buchprüfers und Be-
stätigung der Antragsberechtigung, des 
Umsatzrückgangs und der laufenden Fix-
kosten möglich. Die Kosten für den Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten 
Buchprüfer müssen vom Antragsteller ge-
tragen werden. Diese sind im Rahmen der 
Überbrückungshilfe grundsätzlich erstat-
tungsfähig. 

Steuererleichterungen
Ein wichtiger Hebel bei der Ausgaben-
kürzung sind Ihre Steuerzahlungen. In der 
Krise sollten Sie möglichst kein Geld unnö-
tig aus der Hand geben. Bei den Steuern 
heißt das: Passen Sie die Vorauszahlungen 
an Ihren geänderten Gewinn an und bit-
ten Sie um Stundung (Aufschub) absehba-
rer oder bereits fälliger Steuern. Diese bei-
den Maßnahmen können Sie direkt mit 
dem Finanzamt oder mit Ihrem Steuerbe-
rater auf den Weg bringen. Von sich aus 
verzichten die Finanzämter bis Ende des 
Jahres darauf, überfällige Steuerschulden 
zu vollstrecken. 

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat 
das Bundesfinanzministerium einen Weg 
geöffnet, wie Sie sich bereits gezahlte Steu-
ervorauszahlungen für das Jahr 2019 zurück-
holen können. Dafür müssen Sie oder Ihr 
Steuerberater pauschal einen Verlust für das 
Jahr 2020 ermitteln. Soforthilfen des Staates 
müssen zwar versteuert werden, aber erst 
mit der Steuererklärung 2020, die Sie frühes-
tens im Sommer 2021 abgeben werden. 

Änderungen bei der Umsatzsteuer 
zwischen dem 1. Juli  
und 31. Dezember 2020

Mit einem 57 Punkte umfassenden Eck-
punktepapier beschloss der Koalitions-
ausschuss am 3. Juni 2020 ein Konjunk-
turprogramm, das die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie schneller und leichter 
überwinden helfen soll. 

Als eine der zentralen Maßnahmen gilt 
wohl die vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 
2020 befristete Reduzierung des regulären 
Umsatzsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent 
und des ermäßigten Satzes von 7 auf 5 Pro-
zent. Damit will die Bundesregierung die 
Binnennachfrage erhöhen, Investitionsan-
reize fördern und somit die Konjunktur an-
kurbeln. 

Die neuen Steuersätze von 16 Prozent 
und 5 Prozent sind für alle Umsätze anzu-
wenden, die ab In-Kraft-Treten der Ände-
rungsvorschrift – also nach dem 30. Juni 
2020 – ausgeführt werden. Der Zeitpunkt 
der Ausführung hängt von der Art des Um-
satzes ab. 

Für Journalisten kommen insbesondere 
folgende Umsätze in Frage: 

	� Bei Werklieferungen bestimmt der Zeit-
punkt der Abnahme durch den Erwer-
ber den Ausführungszeitpunkt. 

	� Für Dienstleistungen (z. B. Beratungen) 
bestimmt das Leistungsende über den 
Leistungszeitpunkt. 

Wann die vertraglichen Vereinbarun-
gen abgeschlossen oder die Rechnun-
gen erteilt werden bzw. die Vereinnah-
mung des Entgelts erfolgt, ist für die 
Frage, welcher Steuersatz – alt oder neu 
– anzuwenden ist, ohne Bedeutung. �

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit 
langem als Steuerberaterin etabliert.  
Die Tätigkeits- und Interessenschwer
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der 
Betreuung von freien Berufen und dem 
engagierten Beistand für fest angestellte 
Journalisten & Kommunikationsfachleute. 
Sie leitet federführend das Team, welches 
den Mitgliedern von DPV und bdfj im 
Rahmen der kostenfreien Steuerberatung 
kompetent zur Seite steht.
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Um Missbrauch zu verhindern, muss an der Antragsstellung für die Corona-Mittel ein 
Steuerberater, vereidigter Buchprüfer oder ein Wirtschaftsprüfer mitgewirkt haben

25Journalistenblatt 3|2020



Von Walther Bruckschen

D as Zukunftsinstitut hat alle 
zwölf Megatrends und ihre 
Schnittstellen und den einzel-

nen Subtrends mit einer sogenannten Me-
gatrend-Map visualisiert. Die 12 Megatrends 
sind:

	� Wissenskultur
	� Urbanisierung
	� Neo-Ökologie
	� Konnektivität
	� Individualisierung
	� Globalisierung
	� New Work
	� Gesundheit
	� Silver Society
	� Gender Shift
	� Sicherheit
	� Mobilität

Fokussiert werden soll sich in diesem Bei-
trag auf einen Megatrend, der für die Me-
dienbranche elementar ist: der Megatrend 
Wissenskultur. Doch zunächst noch etwas 
zum Megatrend Konnektivität. Damit ist das 
Prinzip der Vernetzung gemeint, das seit ei-
nigen Jahren rasant voranschreitet. Vor al-
lem die digitalen Kommunikationstech-
nologien verändern unser Leben enorm. 
Gefragt sind deshalb Netzwerkkompeten-

weil sie für den Journalismus von großer 
Bedeutung sind.

Bildungsbusiness
In der sogenannten „Wissensgesellschaft“ 
wird Bildung eines der wichtigsten Güter. 
Kommerzielle Bildungsanbieter – und dazu 
gehören auch Journalisten – können von 
der steigenden Nachfrage profitieren. Ge-
rade im schulischen und außerschulischen 
Bereich ist (Fach)-Journalismus gefragter 
denn je. Auch die Themen Hochschule, 
Weiterbildungsangebote, Coaching und 
Online-Kompetenz gewinnen in Zukunft an 
Relevanz.

Co-Working
Der Trend zum „Büro auf Zeit“ verstärkt sich 
durch immer häufiger projektbezogene Ar-
beit – auch im Medienbereich. Freie Jour-
nalistinnen und Journalisten arbeiten virtu-
ell oder aber in einem Co-Working Space 
an gemeinsamen Beiträgen oder größe-
ren Projekten. So lassen sich die (Fix)-Kos-
ten deutlich reduzieren, bei größeren Mög-

zen und ein ganzheitlich-systematisches 
Verständnis des digitalen Wandels – auch 
und gerade für Medienschaffende.

Megatrend Wissenskultur
Gemeinsam mit dem Megatrend Konnekti-
vität verändert der Megatrend Wissenskul-
tur unser Wissen über die Welt und die Art 
und Weise, wie wir mit Informationen um-
gehen. Da heute jeder „sein eigener Ver-
leger“ sein kann, werden in dezentralen 
Strukturen enorme Mengen an Wissen ge-
neriert. Kritische Kollegen werden anmer-
ken, dass gerade in sozialen Medien und 
im Internet generell auch viel Halb-Wissen 
und Unwahrheiten verbreitet werden. Den-
noch verliert Wissen seinen elitären Cha-
rakter und wird zunehmend zum Gemein-
gut, der globale Bildungsstand ist heute so 
hoch wie nie. Auf dem Arbeitsmarkt be-
deutet das, dass das vielbeschworene „le-
benslange Lernen“ immer wichtiger wird. 
Der Megatrend Wissenskultur lässt sich in 
mehrere Sub-Trends unterteilen. Auf Fol-
gende soll näher eingegangen werden, 

„Megatrends sind Tiefenströ-
mungen des Wandels.“ So das 
Zukunftsinstitut aus Frank-
furt, das, 1998 gegründet, die 
Trend- und Zukunftsforschung 
in Deutschland maßgeblich ge-
prägt hat. Ein bekanntes Ergeb-
nis seiner Forschungen ist die 
Megatrend-Dokumentation, die 
größte und detaillierteste Samm-
lung zu den globalen Verände-
rungsprozessen in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Was können 
Medienschaffende für ihre Arbeit 
daraus ableiten?

Megatrends
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 Welche Möglichkeiten haben Medienschaffende? 

Gerade die Digitalisierung bietet Journalisten gute Chancen für neue 
Herausforderungen
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lichkeiten des Austausches – fast wie früher 
in der Redaktion.

Digital Literacy
Hiermit ist der souveräne und selbstbe-
wusste Umgang mit den Herausforderun-
gen der Digitalität genannt. Für Medien-
schaffende bedeutet dies vor allem, sich 
mit immer neuen digitalen Werkzeugen 
(vulgo „Apps“) auseinanderzusetzen und 
diese in ihrer täglichen Arbeit virtuos zu 
nutzen. Um jüngere Zielgruppen zu errei-
chen, müssen Journalisten auch im Internet 
aktiv sein – auf Online-Seiten der etablier-
ten Medien, in eigenen Blogs, aber auch in 
sozialen Medien. Gerade die unüberschau-
bare Menge an virtuellen Informationen er-
fordert es, dass jemand sie sinnvoll filtert 
und ordnet. Wer könnte dies besser tun als 
professionelle Medienarbeiter?

Open Knowledge
Seit einigen Jahren ist ein Trend zu erken-
nen, der den Medienschaffenden ihr „Herr-
schaftswissen“ streitig macht. Informati-
onsgesellschaft und Wissensökonomie 
verfolgen vermehrt das Ziel, den Prozess 
der Wissensproduktion sowie den Zugang 
zu Informationsquellen und -ressourcen zu 
öffnen. So werden Forschungsergebnisse, 
Daten, Software, technologische Entwick-
lungen und vieles mehr vielfach frei ver-
fügbar, so dass jeder an ihnen partizipie-
ren, sie nutzen und daran weiterarbeiten 
kann. Für Journalisten gilt es deshalb, sich 
einen Vorsprung zu erhalten. Medienschaf-
fende müssen zum Beispiel die Kunst des 
(Online)-Recherchierens perfekt beherr-

beit stehe im Dienst des Menschen: „Wir ar-
beiten nicht mehr, um zu leben, und wir le-
ben nicht mehr, um zu arbeiten. In Zukunft 
geht es um die gelungene Symbiose von 
Leben und Arbeiten.“

Wer noch tiefer in das Thema Megatrends 
einsteigen will, dem sei das gleichnamige 
Dossier des Zukunftsinstituts empfohlen. 
(www.zukunftsinstitut.de) �

schen. Denn: Auch wenn alles Wissen der 
Welt (im Prinzip) im Internet versammelt 
ist – es braucht jemanden, der es findet, fil-
tert und aufbereitet.

Edutainment
Edutainment-Formate sind eine Kombina-
tion aus Lernen (Education) und Unterhal-
tung (Entertainment). Im Medienbereich 
findet man diese zum Beispiel in Wissen-
schaftssendungen und interaktiven Kultur-
angeboten. Wer es versteht, unterschied-
liche Medien (Text, Bild, Video, interaktive 
Formate) miteinander und mit Unterhal-
tung zu vereinen, wird auch in Zukunft volle 
Auftragsbücher haben.

Die Themen gehen nicht aus
Auch in den anderen elf Megatrends fin-
den sich viele Ansatzpunkte für Medien-
schaffende. Dies gilt für neue Themenbe-
reiche, die sich auftun: Sicherheit, Mobilität, 
Urbanisierung. Aber auch neue (oder grö-
ßer werdende) Zielgruppen wie die soge-
nannte Silver Society: Rund um den Glo-
bus wird die Bevölkerung älter und die 
Zahl Älterer steigt. Gleichzeitig bleiben 
die Menschen länger gesund. Sie sind vi-
taler denn je. Die Gesellschaft verabschie-
det sich mehr und mehr vom Jugendwahn, 
deutet Alter und Altern grundlegend um. 
Schließlich berührt der Megatrend New 
Work auch die eigene Arbeit: Wir beginnen 
über den Sinn der Arbeit nachzudenken. 
Das Zukunftsinstitut spricht vom „Zeital-
ter der Kreativökonomie“, das angebrochen 
sei. Die Potenzialentfaltung des einzelnen 
Menschen trete in den Mittelpunkt. Die Ar-
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Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur-
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. 
Er betreut seit Januar 2013 federführend 
die Existenzgründungsberatung des 
Journalistenzentrum Deutschland.

Im Edutainment-Bereich können 
Journalisten auch von zuhause aus 
ihr Wissen an die Welt vermitteln

27



VERBANDSINFORMATION 

V iele Konflikte könnten bei kon-
sequenter Nutzung der Verbän-
deleistung „Vertragsrecht“ üb-

rigens von vornherein vermieden werden. 
Was aber, wenn es sich um eine Frage von 
grundsätzlicher Thematik handelt, welche 
durch die bisherige Rechtsprechung (noch) 
nicht abgedeckt ist? Dazu zählen bei-
spielsweise die vom Journalistenzentrum 
Deutschland initiierten Verfahren hinsicht-
lich der Bildberichterstattung bei Jugend
sportveranstaltungen (siehe Artikel „Die 
Lex Schumacher ist da“, Journalistenblatt 
2/09) oder der Verdachtsberichterstattung 
(„Höchst verdächtig…“, Journalistenblatt 
2/13, siehe www.journalistenblatt.de ➝ 
Archiv).

Weitere Beispiele: Ein Textjournalist hat 
mit einem Verlag die Veröffentlichung sei-
ner Beiträge vertraglich vereinbart. Bisher 
erschienen diese in einer wöchentlich er-
scheinenden Zeitschrift. Ohne weitere Ver-
einbarung und zusätzliche Honorierung 
beschließt der Verlag, diese Publikation 
ebenfalls online im Internet zu veröffent-
lichen. Handelt es sich hier um eine neue 
Veröffentlichung oder einfach um eine 
elektronische Variante der bestehenden 
Zeitschrift? Ist eine zusätzliche Honorierung 
zu zahlen?

Nicht von grundsätzlicher Bedeutung 
wäre es, wenn die betreffende Zeitschrift 
den Textjournalisten für seine Veröffent-
lichungen in der klassischen Printversion 
einfach nicht bezahlt hätte. Denn in einem 
solchen Fall gilt, dass sich das betreffende 
Verlagshaus in Zahlungsverzug befindet, 

durch die Berufsverbände zu beantragen. 
Die Grundsatzentscheidung kommt der 
Entwicklung der Gesetzgebung, Judikatur 
und der Rechtspflege und damit den Mit-
gliedern zugute.

Wenn Sie als Mitglied von DPV oder bdfj 
ein Rechtsproblem von neuer und grund-

sätzlicher Bedeutung aus dem Bereich Me-
dien- und Presserecht haben und einen 
Antrag hinsichtlich der Grundsatzentschei-
dung stellen möchten, benötigt Ihr Berufs-
verband von Ihnen:
	� einen schriftlichen und formlosen 

Antrag, gerichtet an die Bundesge-
schäftsstelle,

	� Mitgliedsnummer, Name mit Anschrift, 
Telefonnummer, ggf. Telefaxnummer 
und E-Mail,

	� Beschreibung der Rechtsproblematik, 
so genau wie möglich,

	� kurze tabellarische Schilderung unter 
Angabe der gegnerischen Partei(en) mit 
vollständiger Adresse, zeitlichem Ablauf,

wenn die Forderung des Journalisten bei-
derseitig unbestritten ist.

Grundsätzliche Rechtsfragen treten bei-
spielsweise bei neuen Rahmenbedingun-
gen, Grenzen der Vertragsfreiheit oder Än-
derungen von Gewohnheitsrechten auf. Bei 
entsprechenden richterlichen Entscheidun-

gen spricht man in der Bundesrepublik üb-
licherweise von so genannten „Grundsatz
urteilen“. Der Einzelne hat jedoch selten 
die finanziellen, zeitlichen und organisa-
torischen Möglichkeiten, einen derartigen 
Rechtsstreit durchzuführen, welcher bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung nicht selten 
durch mehrere Instanzen wandert.

Im Engagement für die Rechtspflege
Um die Ansprüche von Journalisten gene-
rell und jene der Mitglieder der Berufsver-
bände im Speziellen durchzusetzen, gibt es 
die Grundsatzentscheidung. Diese ermög-
licht Mitgliedern, eine Übernahme der Pro-
zessführung bzw. des Prozesskostenrisikos 

Wenn auch häufig unbemerkt, so 
kommen Journalisten doch bei-
nahe täglich mit juristischen Fra-
gen in Berührung. Bei typischen 
Problemen wie „Darf mein Foto 
mit der abgebildeten Person ver-
öffentlicht werden?“ oder „Welche 
Paragraphen schützen mein Recht 
auf Urheberschaft?“ kann die 
Rechtsberatung oder Fachliteratur 
aus dem Bereich „Pressefreiheit & 
Presserecht“ weiterhelfen. 

Unterstützung bei ungeklärten Rechtsfragen

+ + + VERBANDSINFORMATIONEN + + +

Schnellzugriff
www.grundsatzentscheidung.org
(Login: Mitgliedsnummer und PIN bereithalten)
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Die Berufsverbände unterstützen ihre Mitglieder, wenn es um juristische Grund-
satzentscheidungen geht
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	� sämtliche bisherige Unterlagen wie 
Schriftverkehr, Verträge, Beweismittel, 
voranwaltliche Schriftsätze, gerichtli-
che Schriftsätze, vorinstanzliche Urteile 
usw. in Kopie,

	� wenn vorhanden, Angabe des bisheri-
gen Rechtsanwaltes mit vollständiger 
Adresse und Telefonnummer,

	� wenn vorhanden, Angabe von Zeugen 
mit vollständiger Adresse und Telefon-
nummer sowie

	� Ihre eigenen Notizen und Anmer
kungen.

Voraussetzungen 
Jedes Mitglied mit vollgültiger Mitglied-
schaft kann einen Antrag wie hier be-
schrieben stellen. Ein Anspruch auf Über-
nahme des Mandats besteht nicht. Die 
Prozessführung und/oder das Prozess-
kostenrisiko kann durch die Berufsver-
bände ganz oder teilweise übernommen 
werden. Die Grundsatzentscheidung ist 
keine Rechtsschutz- bzw. Haftpflichtver-
sicherung und ersetzt diese auch nicht. 

Über die Annahme eines Antrages ent-
scheiden ausschließlich die Berufsver-
bände in Zusammenarbeit mit den Haus-
justitiaren. Diese beurteilen gemeinsam 
die Grundsätzlichkeit der betreffenden 
Rechtsproblematik, die Erfolgsaussichten 
bei Prozessführung und weitere kausale 
Zusammenhänge. Der Prüfungszeitraum 
kann mehrere Tage und in Einzelfällen 
mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 
Die Einhaltung von Terminsachen obliegt 
deshalb grundsätzlich dem Antragsteller. 
Alle Unterlagen sind in Kopie einzureichen 
und können nicht retourniert werden; die 
Berufsverbände übernehmen keine Haf-
tung. Die Wahl des Rechtsbeistandes ob-
liegt den Berufsverbänden.

Die Grundsatzentscheidung ist eine 
allgemeine Aufgabe, jede grundsätzli-
che Rechtsthematik/Rechtsproblematik 
kann daher nur einmal gefördert werden. 
Ein Anspruch auf Unterstützung hinsicht-
lich Prozessführung und Kostenrisikoüber-
nahme besteht nur in Deutschland und 
nur dann, wenn der Antrag durch den DPV 

bzw. die bdfj geprüft und angenommen 
wurde und dem Antragsteller ein schriftli-
cher Bescheid darüber vorliegt.

Erhöhte Rechtssicherheit  
für Journalisten

Wenn unklar ist, ob Sie für Ihr Rechtspro-
blem einen Antrag wie beschrieben stel-
len können, so schildern Sie bitte der 
Rechtsberatung vorab die Thematik. Eine 
telefonische Auskunft ist unverbindlich, sie 
ersetzt aber nicht die vorgenannte Schrift-
form.

Mit dieser Leistung bieten die Berufs-
verbände ihren Mitgliedern die exklu-
sive Möglichkeit, einen wichtigen Rechts-
streit selbst bei hohem Streitwert und 
fünfstelligen Verfahrenskosten durchzu-
setzen.  Denn was heute noch das Prob-
lem eines einzelnen Journalisten ist, kann 
schon morgen Auswirkungen auf die 
ganze Medienlandschaft haben. So dient 
die Grundsatzentscheidung einer erhöh-
ten Rechtssicherheit und damit allen Jour-
nalisten.�

Dieses Virus infiziert
auch die Pressefreiheit
Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wird die Pressefreiheit in vielen Ländern 
massiv eingeschränkt. Regierungen erhalten Sondervollmachten, Notstandsgesetze  
erschweren die Berichterstattung und es drohen hohe Strafen für angebliche  
Falschnachrichten. Damit Menschen sich und andere effektiv vor der Verbreitung des 
Virus schützen können, brauchen sie umfassende und unabhängige Informationen.

Erfahre mehr unter reporter-ohne-grenzen.de/corona

Anzeige
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Anpassungen über 
„Gleiche Farbe“

01 Das Dialogfenster »Gleiche Farbe«
»Gleiche Farbe« finden Sie im Menü »Bild« unter »Korrektu-

ren« fast am Ende der Liste. Im einfachsten Fall wenden Sie die Far-
ben eines kompletten Quellbildes (a) auf ein Zielbild an. Das Zielbild 
ist aktiviert – das Quellbild legen Sie unter »Quelle« (b) und gegebe-
nenfalls der entsprechenden Ebene (c) fest. Da in diesem Fall keine 
Auswahlen im Spiel sind, sind die drei auswahlbezogenen Optio-
nen (d) ausgegraut.

02   Ergebnis von »Gleiche Farbe« im Zielbild 
  Hier ist das Zielbild ein Foto der Felsen über Qumran am 

Toten Meer (a). Nachdem Sie es als aktive Datei, gegebenenfalls eine 
aktivierte Ebene darin, festgelegt haben, und, wie in Bild 1 gezeigt, 
im Dialogfeld die Quelle (das Foto des von Vegetation umgebenen 
alten Hauses) definiert haben, wird die Farbcharakteristik der Quelle 
auf das Ziel angewandt (b). Auf die Möglichkeiten von »Luminanz«, 
»Farbintensität« und »Verblassen« gehe ich später ein.

Auswahlen handhaben (nicht wie Sie sie anlegen, das ist voraus
gesetzt). Die Aufmacherillustration auf der Seite gegenüber sowie 
die Arbeitsschritte 8 bis 10 und 15 bis 18 demonstrieren einen zen-
tralen Anwendungsbereich: das Angleichen oder Übertragen von 
Hautfarben, also ein Verfahren, das exakte Auswahlen voraussetzt.

Demgegenüber ist die komplette Übernahme der Farbcharak-
teristika eines Bildes durch ein anderes (oder eine ganze Serie an-
derer) unabhängig von Auswahlen und dient dem Zweck, einer 
solchen Reihe eine einheitliche Farbigkeit zu verleihen (etwa die 
Schritte 11, 14 und 23 bis 25).

Mit viel Aufwand würden Sie es sicherlich auch mit den oben 
genannten Werkzeugen schaffen, solche Farbangleichungen zu er-
zielen – es geht aber deutlich schneller und besser, wenn Sie sich 
mit »Gleiche Farbe« vertraut machen.

Photoshop bietet zahlreiche Werkzeuge zur Veränderung von Farben an. Bei bestimmten Arbeitsschritten  
außerordentlich effektiv und zeitsparend ist „Gleiche Farbe“. Damit werden farbliche Charakteristika eines 
Bildes auf ein anderes übertragen. Doc Baumann zeigt Ihnen, was Sie dabei beachten sollten.

 a

 a

 d

 d

 b  b
 c

D as Einstellfenster für »Gleiche Farbe« finden Sie im 
Menü »Bild« unter »Korrekturen«. Der Aufbau des Di-
alogfelds ist recht übersichtlich – etliche Parameter 

sind sogar eher entbehrlich und lassen sich auf kleinen Umwegen 
durch besser gesteuerte Ergebnisse ersetzen (siehe Schritt 21 und 
22). Auch die drei Einträge, die den Umgang mit Auswahlen betref-
fen, scheinen auf den ersten Blick ziemlich einfach zu sein, haben es 
aber in sich und sind durchaus erklärungsbedürftig.

„Gleiche Farbe“ sinnvoll einsetzen
Diese Programmfunktion ist nicht dafür gedacht, Farben in der 
Art zu ändern, wie Sie das etwa mit »Farbton/Sättigung«, »Farb-
balance«, »Selektive Farbkorrektur« oder »Gradationskurven« ma-
chen. Es geht hier vor allem darum, die Farben eines (Ziel-)Bildes 
an die eines anderen (Quell-)Bildes anzugleichen; dasselbe gilt 
für Auswahlbereiche beider Bilder oder auch für Ebenen. Dieses 
Tutorial beschreibt deshalb besonders eingehend, wie Sie diese 

Arbeitsmaterialien finden Sie unter  
www.docma.info/21803
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 a

 a

 a

 a

 a

 d

 d

 d

 e

 e

 e

 b

 b
 b

 b

 c

 c

 c

Grundlegendes zum Umgang mit »Gleiche Farbe«

05   Auswahl im Quell-Bild
  Die Übertragung der Farbcharakteristik der kompletten  

Quelle (Statue im Garten) zeigt Bild 3. Ganz andere Ergebnisse ma-
chen sich bemerkbar, wenn Sie in der Quelle eine Auswahl vor-
nehmen: Die selektierte Statue (diagonales Linienmuster) etwa (a) 
wirkt sich im Ziel aus, wie in (b) gezeigt, eine Selektion der Blumen 
(c) führt zu der Färbung in (d), und die Vegetation rechts im Hinter-
grund färbt den Löwenkopf entsprechend grünlich (e).

03   Anwendung auf eine Auswahl im Zielbild
  Der Löwenkopf-Klopfer ist das Zielbild (a), die Statue im Gar-

ten die Quelle (b). Anders als bei dem relativ monochromen Quell-
bild in Schritt 1 weist die Quelle bei diesem Beispiel viele Farben auf. 
Entsprechend vielfältiger wirkt nun auch die Angleichung der Quell-
farben (c). Haben Sie beim Zielbild zuvor eine Auswahl vorgenom-
men (d), wirkt die Angleichung nur dort und wegen anders verteil-
ter Ziel-Farben abweichend (und auch tonwertbezogen) (e).

06   Auswahlen, die sich überschneiden
  Quell- und Zielbild dürfen auch zwei Ebenen einer Datei 

sein. Wollten Sie den selektierten Löwenkopf (a) mit der Selektion 
der Farben der Statue (b) umfärben, ginge das nicht, weil sich 
beide Auswahlen überschneiden (c). Die Lösung: Duplizieren Sie 
die Löwenkopf-Auswahl auf eine neue Ebene (d), die nun als Ziel 
(Ebene) dient. Setzen Sie Haken bei »Auswahl bei Korrektur ignorie-
ren« (e) und »Farben anhand der Auswahl in Quelle berechnen« (f).

04  Dialogfenster mit aktiven Auswahl-Optionen
  Gibt es im Quell- oder Zielbild eine Auswahl, werden die 

entsprechenden Zeilen im Dialog aktiviert. Bei »Auswahl bei Kor-
rektur ignorieren« müssen Sie einen Haken setzen (a), wenn die Än-
derung das komplette Zielbild betreffen soll oder wenn die Quell-
Auswahl im selben Dokument auf einer anderen Ebene liegt und 
verhindern würde, dass die Farben in der aktiven Ebene wegen der 
vorhandenen Auswahl nur innerhalb dieser modifiziert würden.

 f

32 Journalistenblatt 3|2020



 a

Fo
to

: E
ng

in
 A

ky
ur

t /
 P

es
el

s

»Gleiche Farbe« ist keine einfache »Verlaufsumsetzung«

09   Ein weiterer Vergleich zur »Verlaufsumsetzung«
  Links wurde die Hautauswahl des Models über »Gleiche 

Farbe« der analogen Auswahl aus Bild 8a angeglichen (a) – rechts 
dieselbe Auswahl mit einer Verlaufsumsetzung bearbeitet (b). Den 
Verlauf (c) habe ich manuell aus den Hautfarben von Bild 8a abge-
leitet; er ist daher nicht völlig exakt. Der Vergleich von a mit dem 
entsprechenden Bild auf Seite 46 offenbart einige Unterschiede; die 
zusätzliche Bearbeitung erläutere ich in späteren Schritten.

07      »Verlaufsumsetzung« versus »Gleiche Farbe«
  Manche Web-Tutorials behaupten, »Gleiche Farbe« sei nur 

eine Verlaufsumsetzung mit den luminanzgeordneten Farben des 
Quellbildes. Das lässt sich leicht überprüfen: Das Mannequin-Foto ist 
das Zielbild (a), auf das Sie eine »Verlaufsumsetzung« (b) anwenden 
(c). Bei vertauschten Farbpositionen des Verlaufs (d) entsteht (e). Die 
Wirkung  von »Gleiche Farbe« (f) dagegen ist ganz anders – und un-
abhängig davon, ob Sie eine Quelle mit Verlauf (b) oder (d) wählen.

10   Umgekehrte Übertragungen
  So, wie sich die Hautfarbe des dunkelhäutigen Models auf 

das hellhäutige übertragen lässt, funktioniert es natürlich auch in 
umgekehrter Richtung. Auch hier werden Sie wieder leichte Unter-
schiede zum Bild auf Seite 46 erkennen. Links wurde die Hautaus
wahl aus Bild 8d zugrundegelegt – rechts dagegen die Option »Far-
ben anhand von Auswahl in Quelle berechnen« nicht angekreuzt, 
so dass hier nun alle Farben des Quellbildes wirksam werden.

08   Angleichung von Hauttönen
  »Gleiche Farbe« lässt sich gut anwenden, um zwei unter-

schiedliche Hauttöne anzugleichen – hier am Beispiel einer dunkel- 
(a) und einer hellhäutigen Frau (b). Oben sehen Sie die beiden Mas-
ken für die Hautbereiche der Bilder (c, d). Wenn Sie diese anlegen, 
sollten Sie sich größte Mühe geben, denn unsauber maskierte Stel-
len ziehen gerade bei solch ausgeprägten Helligkeitsunterschieden 
sofort die Aufmerksamkeit auf sich.

 a

 a  a

 d

 d

 d

 e

 b

 b

 b

 b

 c

 c

 c

 f
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Farbangleichungen ohne und mit Auswahlen

13   Übertragung aus Auswahlbereichen
  Wie Schritt 12 gezeigt hat, ist also in der Regel die zum ge-

wünschten Ziel führende Kombination ein Haken bei »Farben an-
hand von Auswahl in Quelle berechnen« und keiner bei „im Ziel“. 
Das wurde auch bei diesem Beispiel so gehandhabt. Das silberfar-
bene Auto (a) hat eine lackbezogene Auswahl (b), der die Auswahl 
(c) aus dem Bild des roten Autos (d) angeglichen wird (e). Bei einem 
umgekehrten Farbtransfer entsteht diese Variante (f).

11   Wechselseitige Farbangleichungen
  Für bestimmte Präsentationen oder Publikationen kann es 

wünschenswert sein, den Fotos einen einheitlichen Look zu verlei-
hen. Wie das geht, zeigen wir in DOCMA immer wieder. Hier habe 
ich, zunächst ohne Auswahlen, mit »Gleiche Farbe« die Farbigkeit 
(und Luminanz) eines Hauses im Jordantal (a) auf eine Bazar-Szene 
aus Jerusalem (b) übertragen (c), und natürlich funktioniert das auch 
an diesem Beispiel wiederum in umgekehrter Richtung (d).

14   Eine Bildserie einheitlich abstimmen
  Die Zielsetzung, einer ganzen Bildserie auf diesem Weg ei-

nen einheitlichen Look zu verleihen, hatte ich bereits erwähnt. Hier 
werden die Fotos nicht untereinander abgestimmt, sondern – aus 
Demonstrationsgründen in überschießender Farbigkeit – vier Ein-
zelbilder als Serie dem Quellbild (in der Mitte) angepasst, das selbst 
nicht Bestandteil der Serie ist. In der Praxis würde man den Effekt 
über »Verblassen« reduzieren; siehe auch Bild 20 ff.

12   Auswirkungen von Auswahl-Optionen
  Hier ist die Auswahl (a) in dem zentralen Bild (b) die Quelle; 

die vier Bilder außen zeigen, wie sich ein Haken bei »Farben anhand 
von Auswahl in Quelle berechnen« (= Q) beziehungsweise bei »Far-
ben anhand von Auswahl im Ziel berechnen« (= Z) auswirkt. »Aus-
wahl bei Korrektur ignorieren« ist immer aktiv: Weder Q noch Z ist 
aktiviert (c) – sowohl Q als auch Z ist aktiviert (d) – Q ist aktiviert, Z 
nicht (e) – Z ist aktiviert, Q nicht (f).
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Praxisbeispiel: Die Hautfarbe eines montierten Arms angleichen

17   Festlegen geeigneter Quellbereiche
  Ich habe im vorigen Schritt etwas ungenau und pauschal 

geschrieben, Sie sollten im Quellbild Hauttöne auswählen. Aber 
welche? Hier sehen Sie drei Varianten: Die erste (blau umrandet) 
umfasst alle Hautstellen von leichten Glanzlichtern bis Schatten (a), 
die zweite (gelb) helle Zonen (b), die dritte (rot) Schattenbereiche 
(c). Die Unterschiede sind zwar nicht sehr ausgeprägt, aber erkenn-
bar. Die erste Variante ist offensichtlich die beste.

15  Ausgangsfotos
  Für ein konkretes Projekt könnte die Aufgabe etwa darin be-

stehen, der jungen Frau aus dem rechten Bild einen angewinkel
ten Arm hinzuzufügen. Nicht immer wird der Unterschied der 
Hautfarben so ausgeprägt sein wie in diesem Beispiel – aber auch 
geringer abweichende Hauttöne können sich bei solchen Vorha-
ben störend bemerkbar machen. Wählen Sie also den Arm im Bild 
links aus und kopieren Sie ihn in das rechte auf eine neue Ebene.

18   Fertige Montage 
  Die Quelle sollte also den Beleuchtungsbedingungen des 

Ziels weitestgehend entsprechen. Ergänzende Eingriffe haben dann 
nichts mehr mit der Angleichung der Farbigkeit zu tun, sondern 
sind typische Arbeitsschritte bei derartigen Montagen: Hinzufügen 
von Körperschatten und Glanzlichtern auf weiteren Schnittmasken- 
Ebenen mit geringer Deckkraft, Ergänzen von Schlagschatten, An-
passen der Kleidung und dergleichen mehr.

16   Arm in Position und Farbe angleichen
  Der freigestellte Arm wird zunächst gespiegelt, dann seine 

aktive Ebene als Ziel definiert. Auf der Ebene darunter (the woman 
in red) wählen Sie die Hauttöne und definieren diese Auswahl als  
Ihre Quelle. Da der Arm freigestellt ist, können Sie problemlos »Aus-
wahl bei Korrektur ignorieren« aktivieren. Nun benötigen Sie nur 
noch eine Ebenenmaske für den Arm, um einen weichen Übergang 
zur Schulter hin zu erreichen.
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Statt mit »Luminanz« oder »Verblassen« besser non-destruktiv arbeiten

21 Ebenen mischen 1: »Verblassen«
Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn Sie wie hier auf der Basis 

der Hautauswahl nur diesen Bereich auf eine neue Ebene duplizie-
ren und dort »Gleiche Farbe« anwenden, benötigen Sie den Regler 
für »Verblassen« gar nicht. Diese neue Ebene entspricht von Farbe 
und Helligkeit her dem Ergebnis in 19 c. Sie können nun die Deck-
kraft der oberen Ebene variieren und müssen sich nicht wie im Di-
alog endgültig auf einen Wert festlegen.

19  Ungeeignete Ergebnisse von »Gleiche Farbe«
  Nicht immer kommen beim Einsatz von »Gleiche Farbe« 

schon im ersten Schritt so gute Ergebnisse heraus wie bei den bis-
herigen Beispielen. Mitunter sind sie sogar völlig unbrauchbar, und 
die Kombination von Quell – und Zielfarbe passt einfach nicht. Hier 
sehen Sie das Ausgangs- (und damit Ziel-)Foto (a) und die dafür an-
gelegte Haut-Auswahl (b). Unten wurden dafür die Hautfarben aus 
Bild 8b (c) und 8a (d) angeglichen – offenbar zu stark.

22  Ebenen mischen 2: Farbe und Luminanz
  Auf dieselbe Weise gehen Sie vor, wenn Sie Farbigkeit 

und Helligkeit ändern wollen. Ignorieren Sie die Regler in »Glei-
che Farbe«! Die obere Ebene ist hier jeweils wie folgt definiert (Mo-
dus/Deckkraft): »Luminanz« 60 % (a), »Ineinanderkopieren« 50 % (b), 
»Farbe« 50 % (c), »Multiplizieren« 100 % (d). Ergänzend können Sie 
die Haut-Auswahl als Maske einer Einstellungsebene für den Hinter-
grund verwenden und das Bild aufhellen oder abdunkeln.

20  Korrektur von Farbe und Luminanz
  Zur Nachregulierung von zu hellen oder dunklen, blassen 

oder gesättigten Farben bietet »Gleiche Farbe« Regler für »Lumi
nanz« (a), »Farbintensität« (b), »Verblassen« (c) sowie die Option 
»Ausgleichen an« (d). Mein Rat: Vergessen Sie die ersten drei und 
arbeiten Sie non-destruktiv, indem Sie wie in Bild 6 gezeigt »Glei-
che Farbe« nie direkt auf Ihr Zielbild oder eine Auswahl anwenden, 
sondern zuvor immer ein Duplikat davon anlegen.
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»Ausgleichen« und »Bildstatistik«

25  Unterschiede des Tonwertumfangs
  »Gleiche Farbe« wendet die Farbcharakteristika der Quelle 

auf das Ziel an. Doch je mehr Tonwerte das Ziel hat, um so weit-
läufiger erfolgt diese Zuordnung. In Bild 24 liegen die vier äußeren 
und die vier inneren Bildsegmente alle auf separaten Ebenen. Hier 
dagegen wurden jeweils die außen und die innen vor dem Einsatz 
von »Gleiche Farbe« auf eine Ebene reduziert. Wie Sie sehen, erge-
ben sich jetzt abweichende Farbzuweisungen.

23  Bildserie ausgleichen
  Weniger einfach ist die Option »Ausgleichen« zu ersetzen. 

Wie bei Bild 14 erwähnt, kann die Angleichung an ein externes Foto 
einer Bildserie zu heftiger und ungewollter Buntheit führen. Ein Mit-
tel dagegen ist »Verblassen«. Hier hingegen wurden vier Fotos sepa-
rat als Ziel für das kleine Bild in der Mitte verwendet, das als Quelle 
dient. Aktivieren Sie jeweils sofort »Ausgleichen«, so entstehen die 
weniger extremen Varianten im inneren Bereich.

26  Bildstatistik speichern und laden
  Ein Bild, das sich besonders gut als Quelle eignet und 

brauchbare Ergebnisse in unterschiedlichen Zielbildern verspricht, 
müssen Sie nicht immer wieder selbst verwenden. Sie können ein-
mal seine »Statistik speichern« (a) und erhalten so eine Textdatei 
(b) von wenigen KB Größe mit „.sta“-Endung, die alle Farbcharakte-
ristika des Quell-Fotos repräsentiert und die Sie später mit identi-
schem Ergebnis unter »Statistik laden« (c) aufrufen können.�

24  Weitere Beispiele für »Ausgleichen«
  Hier sehen Sie das Ganze noch einmal am Beispiel eines 

Quell-Bildes mit beschränkterem Farbumfang. Die vier Varianten 
an den Bildecken wirken extrem künstlich und nach übersteiger-
tem Look – die vier im Binnenbereich dagegen gemäßigter. Sie sind 
zwar alle zu dunkel, aber mit dem eben vorgeschlagenen non-de-
struktiven Verfahren ist es kein Problem, sie angemessen aufzuhel-
len, zumal sie alle auf verschiedenen Ebenen liegen.
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August 2020
Planungen hinsichtlich Pressereisen Expo 
2021/22 mit Hintergrundgesprächen und 
Fachwissen

Nachdem die Expo 2020 aufgrund der Co-
rona-Maßnahmen auf den neuen Zeitraum 
1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 verlegt wurde, 
bemüht sich das Journalistenzentrum Deutsch-
land mit seinen Berufsverbänden DPV und bdfj 
bereits jetzt um neue Absprachen, um zu die-
sem Termin eine oder mehrere Pressereisen in 
die Emirate anzubieten. Es werden Kontakte ge-
knüpft, um nachgefragte Gesprächspartner zu 
treffen oder außergewöhnliche Orte, Organisati-
onen oder Einrichtungen zu besuchen. So erhält 
man einen guten Einblick in die tatsächlichen 
Geschehnisse dieser Region und kann Erfahrun-
gen aus erster Hand publizieren. Dabei kann je-
der teilnehmende Journalist individuelle Re-
cherchewünsche äußern, welche, soweit immer 
möglich, berücksichtigt werden.

Juli 2020
Verbände des Journalistenzentrum 
Deutschland unterzeichnen Petition 
„Unterstützung für Maria Ressa und 
philippinische Medien“

Maria Ressa, Vorstandsmitglied des Interna-
tional Press Institute (IPI), wurde am 15. Juni des 
Jahres -zusammen mit ihrem ehemaligen Kol-
legen Reynaldo Santos Jr. aus der Rappler Re-
daktion- wegen eines Artikels über einen Ge-
schäftsmann aus dem Jahr 2012 verurteilt. Als 
Rechtsgrundlage gilt ein Cyberkriminalitätsge-
setz, das erst nach Erscheinen des Artikels in 
Kraft getreten war. Sie und weitere Medienma-
cher wurden angeklagt, als nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Rechtschreibfehler in dem 
Artikel korrigiert wurde. Dies wiederum war in 
dem Urteilsspruch als „Aktualisierung“ gewer-
tet worden. Für CNN berichtete Maria Ressa fast 
zwei Jahrzehnte lang aus Südostasien und grün-
dete dann die mehrfach preisgekrönte Nachrich-
tenseite Rappler. Das mögliche Strafmaß beläuft 
sich auf mindestens sechs Monate bis zu sechs 
Jahre Haft. Aktuell sind Ressa und Santos gegen 
Kaution auf freiem Fuß. Ihnen droht jedoch wei-
terhin eine hohe Gefängnisstrafe, sollte das Ur-
teil nicht in einem Berufungsverfahren gekippt 
werden. Jetzt steht Maria Ressa in einem weite-
ren Verfahren erneut vor Gericht. Insgesamt sieht 
sich die Journalistin in mindestens sechs weite-
ren Fällen mit Vorwürfen gegen sie oder Rappler 
konfrontiert, unter anderem wegen angeblicher 
Verleumdung und Steuerhinterziehung. Insge-
samt stünde darauf fast ein Jahrhundert Haft. 
DPV und bdfj unterstützen die Petition, wel-
che unter anderem von Reporter ohne Grenzen 
(ROG), dem Komitee zum Schutz von Journalis-
ten (CPJ) und dem International Center for Jour-

nalists (ICFJ) initiiert wurde. Gemeinsam wird an 
die philippinische Regierung appelliert, die Straf-
verfolgung von Maria Ressa und die Attacken auf 
unabhängige Medien sofort einzustellen. Die 
Philippinen gehören zu den gefährlichsten Län-
dern für Journalisten in Asien.

Turnusmäßiger Start von Überprüfung  
der journalistischen Tätigkeit bei Presse
ausweis-Inhabern

Da es sich bei einem Presseausweis nicht 
um einen Mitgliedsausweis handelt, ist auch von 
Mitgliedern jährlich ein neuer Antrag auf Ver-
längerung der Gültigkeit eines Presseausweises 
zu stellen. Dieses Verfahren dient der Sicherheit 
und der Akzeptanz im Interesse aller Inhaber ei-
nes Presseausweises. Die Ausstellung eines gül-
tigen Presseausweises ist nur für Journalisten 
möglich, welche ihre hauptberuflich (DPV) be-
ziehungsweise zweitberuflich (bdfj) journalisti-
sche Tätigkeit verifiziert haben. Die turnusmä-
ßige Prüfung ist diesen Monat gestartet. Die 
Ausstellung des Presseausweises ist kostenfrei 
im Rahmen der Mitgliedschaft enthalten. Bei al-
len Inhabern eines Presseausweises bedanken 
wir uns bereits jetzt für die Mithilfe.

Pilotstudie zu Erwartungen von  
Interessenvertretungen in Deutschland

Auf Einladung der Deutschen Bundesbank 
beteiligt sich der DPV stellvertretend für das 
Journalistenzentrum Deutschland an einer groß 
angelegten Pilotstudie zu den Erwartungen 
von Interessenvertretungen und Unternehmen 
in Deutschland. Hintergrund sind die Maßnah-
men aufgrund der Corona-Pandemie, welche 
historisch betrachtet außergewöhnliche wirt-
schaftliche Entwicklungen verursachen. Es wird 
untersucht, inwieweit sich die wirtschaftliche 
Lage in deutschen Institutionen dadurch verän-
dert und wie sie sich auf die Beschäftigungssi-
tuation auswirkt. Es wird erforscht, mit welchen 
Erwartungen auch Interessenvertretungen wie 
DPV und bdfj in die Zukunft gehen. Antworten 
auf diese und ähnliche Fragen helfen der Bun-
desbank bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben. In einer Pilotstudie befragt die Deutsche 
Bundesbank daher eine repräsentative Auswahl 
von Organisationen und Unternehmen zu ihrer 
Lage, ihren Einschätzungen und Erwartungen. 
Das Konzept der Befragung sowie der Fragebo-
gen wurden vom Forschungszentrum der Deut-
schen Bundesbank erarbeitet.

Juni 2020
Technologie und Daten bei der  
politischen Arbeit

Die Verbände des Journalistenzentrum 
Deutschland beteiligen sich an einer Studie, wel-
che sich mit der Rolle beschäftigt, die Techno-

logie und Daten bei der politischen Arbeit von 
Verbänden spielen. Außerdem wird untersucht, 
inwieweit die Corona-Krise zu einer Digitalisie-
rung der Verbandsarbeit geführt hat. Die Aus-
wertung der von DPV und bdfj gelieferten Daten 
dient als Grundlage zur Bewertung politischer 
und regulatorischer Themen.

Versammlung IPI-Deutschland
Die diesjährige Versammlung des deut-

schen Komitees des International Press Insti-
tute (IPI) findet aufgrund der Corona-Maßnah-
men per Video- bzw. Telefonkonferenz statt. 
Der umfassende Tätigkeitsbericht der Vorsitzen-
den Prof. Dr. Karola Wille (Intendantin Mitteldeut-
scher Rundfunk) zeigt, wie wichtig das Engage-
ment der ältesten Organisation im Kampf für die 
Pressefreiheit hierzulande ist. Das IPI-Hauptquar-
tier in Wien ist zugeschaltet und berichtet über 
die wertvolle Arbeit im Sinne aller Journalisten 
weltweit. Das Journalistenzentrum Deutschland, 
welches mit einem Vertreter im dreiköpfigen 
Vorstand sitzt, arbeitet an verschiedenen Maß-
nahmen zur Verbesserung der Außendarstellung 
von IPI-Deutschland.

Mai 2020
Wirtschaftliche Folgen der Corona-
Pandemie in den Freien Berufen

Entscheidungsträger aus Gesellschaft und 
Politik benötigen Informationen, um die nega-
tiven wirtschaftlichen Konsequenzen der Co-
rona-Pandemie für Freiberufler einzuschätzen 
und einzudämmen. Deswegen beteiligt sich 
das Journalistenzentrum Deutschland an einer 
Umfrage des Bundesverbands der Freien Be-
rufe (BFB) in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität. Thematisiert werden die Inanspruch-
nahme der (finanziellen) Hilfsmaßnahmen, die 
Bewertung der aktuellen Maßnahmen und die 
Auswirkung der Pandemie auf das freiberufli-
che Wirken. Diese Befragung ist für den Berufs-
stand der Freien Berufe von besonderer Bedeu-
tung, da die Umfrage als Orientierungshilfe zur 
Zweckmäßigkeit der bereitgestellten Unterstüt-
zung dienen kann. Der BFB vertritt als einziger 
Spitzenverband der freiberuflichen Kammern 
und Verbände die Interessen der Freien Berufe. 
Der DPV engagiert sich stellvertretend für das 
Journalistenzentrum Deutschland in diesem wir-
kungsvollen Umfeld für die Belange von freibe-
ruflichen Journalisten.�

Engagement – RückBLENDE

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland finden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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